
�T�i�e�f�b�a�u�a�m�t
�d�e�s� �K�a�n�t�o�n�s� �B�e�r�n

�G�e�m�e�i�n�d�e

�E�r�f�ü�l�l�u�n�g�s�p�f�l�i�c�h�t�i�g�e�r

�G�e�w�ä�s�s�e�r�n�u�m�m�e�r

�G�e�w�ä�s�s�e�r

�P�l�a�n�-�N�r�.

�D�a�t�u�m� �D�o�s�s�i�e�r

�R�e�v�i�d�i�e�r�t

�P�r�o�j�e�k�t�-�N�r�.

�P�l�a�n�d�a�t�u�m

�F�o�r�m�a�t

�M�ü�n�c�h�e�n�b�u�c�h�s�e�e

�9�0�8�4�4

�B�u�e�c�h�l�i�m�a�t�t�b�a�c�h
�B�2�0�1�4�2�.�3�3�-�1�3

�2�6�.�0�7�.�2�0�2�4
� �-
�W�B�P�1�0�0�0�6�9

�2�6�.�0�7�.�2�0�2�4
�A�4

�W�a�s�s�e�r�b�a�u�p�l�a�n� �B�u�c�h�l�i�m�a�t�t�b�a�c�h
�N�e�u�b�a�u� �S�V�S�A

�T�e�c�h�n�i�s�c�h�e�r� �B�e�r�i�c�h�t�U�n�t�e�r�l�a�g�e

�W�a�s�s�e�r�b�a�u�p�l�a�n�g�e�n�e�h�m�i�g�u�n�g�:

�W�a�s�s�e�r�b�a�u�p�l�a�n
�B�e�i�l�a�g�e� �3�.�3

�O�b�e�r�i�n�g�e�n�i�e�u�r�k�r�e�i�s� �I�I�I

�T�e�l�.� �0�3�1� �8�5�8� �1�1� �1�1
�F�a�x� �0�3�1� �8�5�8� �1�1� �1�2
�i�n�f�o�@�r�i�s�t�a�g�.�c�h

�R�I�S�T�A�G� �I�n�g�e�n�i�e�u�r�e� �A�G
�E�i�g�e�r�w�e�g� �4
�3�3�2�2� �U�r�t�e�n�e�n�-�S�c�h�ö�n�b�ü�h�l

�E�i�n�w�o�h�n�e�r�g�e�m�e�i�n�d�e� �M�ü�n�c�h�e�n�b�u�c�h�s�e�e

�P�r�o�j�e�k�t�v�e�r�f�a�s�s�e�r

�R�I�S�T�A�G�I�n�g�e�n�i�e�u�r�e
�B�a�u� �P�l�a�n�u�n�g� �V�e�r�m�e�s�s�u�n�g

�E�i�g�e�r�w�e�g� �4 �+�4�1� �3�1� �8�5�8� �1�1� �1�1
�w�w�w�.�r�i�s�t�a�g�.�c�h�3�3�2�2� �U�r�t�e�n�e�n�-�S�c�h�ö�n�b�ü�h�l

�A�u�f�l�a�g�e�d�o�s�s�i�e�r





Neubau SVSA, Wasserbauplan  

RISTAG Ingenieure AG      Eigerweg 4      3322 Urtenen-Schönbühl      +41 31 858 11 11      info@ristag.ch      www.ristag.ch 

 

 

Auftraggeber  

Amt für Gebäude und Grundstücke 
Reiterstrasse 11 
3013 Bern 
T +41 31 633 34 11 
info.agg@be.ch 
bve.be.ch/bve/de/index/direktion/organisation/agg 

 

 

Auftragnehmer  

RISTAG Ingenieure AG 
Eigerweg 4 
3322 Urtenen - Schönbühl 
T 031 858 11 11 
info@ristag.ch 
www.ristag.ch 

Index RISTAG Ingenieure AG 
Projektbezeichnung: B20142 Neubau SVSA, Wasserbauplan 
Gemeinde: Münchenbuchsee 
Verfasser: Daniel Salvisberg, Projektleiter Stv., Bauingenieur BSc 
 
Index Datum Bemerkung 
- 26.07.2024 Abgabe Wasserbauplandossier an OIK III 
   
   
   





Neubau SVSA, Wasserbauplan Zusammenfassung  

RISTAG Ingenieure AG      Eigerweg 4      3322 Urtenen-Schönbühl      +41 31 858 11 11      info@ristag.ch      www.ristag.ch 

Zusammenfassung 
Das Amt für Grundstücke und Gebäude des Kantons Bern (AGG) beabsichtigt auf der Parzelle 622 in 
Münchenbuchsee den Neubau des Strassenverkehrs- und Schiffartsamtes (SVSA) zu realisieren. In die-
sem Zusammenhang wurde die RISTAG Ingenieure AG beauftragt, die Um- resp. Offenlegung des be-
stehend auf der Parzelle verlaufenden, eingedolten Buechlimattbachs zu planen und zu realisieren. 

Der vorliegende Bericht beschreibt die Ausgangslage mit allen relevanten Randbedingungen sowie das 
Projekt zur Um- und Offenlegung des Buechlimattbaches. 

Der eingedolte Buechlimattbach verläuft im heutigen Zustand entlang des westlichen und nördlichen 
Randes der Parzelle 622, auf der das neue Gebäude des SVSA geplant ist. Er dient hauptsächlich der 
Hangentwässerung südlich der Bahnlinie und weist diverse Einläufe aus Drainageleitungen auf. 

Das vorliegende Projekt sieht vor, den Buechlimattbach in einem offenen Gerinne vom bestehenden 
Auslaufbauwerk des SBB-Durchlasses auf kürzestem Weg auf die westliche Seite des Moosrainwegs 
West zu führen. Dazu ist ein Durchlass unter dem Moosrainweg West und dem geplanten Radweg nö-
tig. Von dort wird der Buechlimattbach in einem offenen, natürlichen Gerinne bis zur Bielstrasse (Kan-
tonsstrasse) geführt. Der gesamte Gewässerraum wird alternierend bepflanzt, mit Trockenstrukturen 
gestaltet und mit kleinen aufgestauten Biotopen im Gewässerlauf versehen. Der Gewässerraum dient 
gleichzeitig als Siedlungsrandgestaltung. 

Baugrunduntersuchungen haben gezeigt, dass es sich im Bereich der offenen Gerinneführung um eine 
alte Kehrrichtdeponie handelt. Nach Rücksprache mit dem Amt für Wasser und Abfall ist das belastete 
Material im Gewässerraum bis ca. 50 cm unter die Bachsohle zu entsorgen und die Bachsohle gegen-
über der Deponie abzudichten. 

Unter der Kantonsstrasse wird der Buechlimattbach durch ein SYTEC Maulprofil geführt. Die Dimensi-
onen sind so gewählt, dass der Durchlass von Tieren als Querungshilfe genutzt werden kann. Um den 
Höhenunterschied zwischen dem Damm und der nördlich gelegenen Ebene zu überwinden, wird eine 
Blocksteinrampe als natürliches Absturzbauwerk erstellt. Ein natürlich gestaltetes Biotop dient als Beru-
higungsbecken mit Überlauf. Nördlich der Bielstrasse wird der Buechlimattbach wieder in einem offe-
nen, natürlichen Gerinne bis zum Anschlusspunkt an den Bestand geführt. 

Das Projekt bietet mit den Abschnitten der offenen Gewässerführung sowie dem natürlich gestalteten 
Biotop viele positive Aspekte für alle Beteiligten. Es entsteht ein natürlicher Siedlungsrand der zusätz-
lich der Beschattung des Gewässers dient. Der neue Durchlass wirkt sich positiv auf die Quervernet-
zung der Tiere im Bereich südlich und nördlich der Bielstrasse auf. Mit dem bepflanzten Gewässerraum 
und dem offenen Gewässerlauf werden neue Lebensräume für viele Arten geschaffen. 

Der Baustart ist voraussichtlich auf 2027 geplant. Vorbehaltlich allfälliger Verzögerungen in der Ge-
nehmigung (Einsprachen, Auflagen, usw.). 

Die Projektkosten belaufen sich auf ungefähr 2.7 Millionen Franken. 
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1 Anlass und Auftrag  

1.1 Auftrag / Projektziele  
Das Amt für Grundstücke und Gebäude des Kantons Bern (AGG) beabsichtigt bis im Jahr 2030 
für das Strassenverkehrs- und Schifffahrtsamt (SVSA) einen Neubau in der Gemeinde Mün-
chenbuchsee im Gebiet Buechlimatt zu realisieren. Der Neubau ist auf der Parzelle 622 ge-
plant, die im Zonenplan der Gemeinde als Zone mit Planungspflicht «Buechlimatt» ausgeschie-
den sind (siehe Abbildung 1, roter Stern). 

 

Abbildung 1: Ausschnitt Gewässernetz des Geoportals des Kantons Bern mit eingezeichne-
tem Standort SVSA (roter Stern) 

 

Im Bereich der beiden Parzellen befindet sich der Buechlimattbach. Es handelt sich dabei um 
ein eingedoltes Nebengewässer des Urtenenbachs, dass im heutigen Zustand längs am Rande 
der Bauparzellen (2360 und 622) verläuft. Im Zuge des Planungsprozesses für den Neubau des 
SVSA muss eine Gewässerumlegung und damit eine Ausdolung definiert (Auflage ZPP) resp. 
realisiert werden.  

Die RISTAG Ingenieure AG wurde vom AGG beauftragt eine geeignete Linienführung zu defi-
nieren, diese mittels Wasserbauplan genehmigen zu lassen und die Ausführung zu begleiten. 

 

  





Neubau SVSA, Wasserbauplan Anlass und Auftrag  

RISTAG Ingenieure AG Seite 3 

1.3 Projektorganisation  
Die Projektorganisation wird detailliert im Projekthandbuch zum Wasserbauplan Buechlimatt-
bach abgehandelt (siehe Anhang A). 

Grundsätzlich ist die Einwohnergemeinde Münchenbuchsee Wasserbaupflichtig. Im Rahmen 
des Neubaus des SVSA und der damit notwendigen Gewässerumlegung/-offenlegung des 
Buechlimattbachs überträgt diese die gesamte Erarbeitung, Ausführung und dadurch entste-
hende Kosten für die Umlegung und Revitalisierung des Buechlimattbachs an das AGG. 

Im Rahmen der Projektorganisation wurden die folgenden Gremien/Gruppen/Ausschüsse defi-
niert.  

- Projektausschuss 
- Fachliche Begleitgruppe 
- Anstösser 
Eine detaillierte Auflistung ist dem Projekthandbuch im Anhang zu entnehmen. 

In Anbetracht der Projektgrösse und der damit verbundenen resp. erwarteten Einsprachen 
wurde auf eine politische Begleitgruppe verzichtet. 

 

Wasserbaupflichtiger  
Einwohnergemeinde Münchenbuchsee 
Bernstrasse 8 
3053 Münchenbuchsee 
T 031868 81 11 
info@münchenbuchsee.ch 
www.münchenbuchsee.ch 

 

Bauherrschaft / Auftraggeber  
Amt für Gebäude und Grundstücke 
Reiterstrasse 11 
3013 Bern 
T +41 31 633 34 11 
info.agg@be.ch 
bve.be.ch/bve/de/index/direktion/organisation/agg 

 

Projektverfasser / Auftragnehmer  
RISTAG Ingenieure AG 
Eigerweg 4 
3322 Urtenen-Schönbühl 
info@ristag.ch 
www.ristag.ch  
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1.3.4 Vorprüfung 

Das Vorprüfungsdossier wurde vom 03. Juni 2022 zur Vorprüfung beim Tiefbauamt des Kan-
tons Bern OIK III eingereicht und am 22. September 2022 mittels Vorprüfungsbericht inkl. aller 
Amts- und Fachberichte retourniert (siehe Anhang G). 

Die Rückmeldungen der Fachstellen haben ergeben, dass das Projekt auf einem guten Stand 
ist. Die aus der Vorprüfung entstandenen Auflagen/Hinweise wurden in Zusammenarbeit mit 
dem OIK III überarbeitet und im vorliegenden Wasserbauplan eingearbeitet (siehe Auflistung). 

- Offenlegung Abschnitt SBB-Moosrainweg west mit Durchlass unter Moosrainweg west 
- Detailliertere Begründung und Plandarstellung im Zusammenhang mit der FFF 
- Sichtweitenpläne erstellen 
- Koordination Querung Bielstrasse mit Projekt Dammertüchtigung OIK III 

1.3.5 Besprechungen und Regelungen 

Die folgende Tabelle dient als Übersicht über die bisher getätigten und noch bevorstehenden 
Besprechungen. Die Auflistung ist nicht abschliessend und wird laufend aktualisiert. 

 

Tabelle 2: Bisher getätigte und bevorstehende Besprechungen 

Datum Thema Teilnehmer 

07.11.2018 Zwischenbesprechung Variantenstudium Projektausschuss 

30.11.2020 Randbedingung Siedlungsrandgestaltung, Definition Li-
nienführung 

Projektausschuss 

20.04.2021 Rückmeldungen Fachberichte bez. Ausführung Vari-
ante B, Projekthandbuch WBP, Absturzbauwerk nach 
Bielstrasse 

AGG/RISTAG/TBA 

10.05.2021 Vorstellung Entwurf WBP und Bereinigung PHB Projektausschuss 

16.08.2021 Vorstellung Entwurf WBP Fachliche Begleitgruppe Fachliche Begleitgruppe 

Sept./Okt. 2021 Information zur öffentlichen Mitwirkung  Gde/AGG/RISTAG/Bev. 

Jan. 2022 Bereinigung und Information Mitwirkungsbericht Projektausschuss 

22.03.2022 Besprechung Altlasten AWA/AGG/RISTAG 

2023/2024 Diverse Besprechungen Dammertüchtigung TBA OIK III/AGG/K+Z 
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2 Ausgangslage / Ist -Zustand 

2.1 Historische Ereignisse 
Im Projektperimeter sind keine historischen Ereignisse bekannt. 

2.2 Nutzung  
Im bestehenden Zustand dient der Buechlimattbach hauptsächlich der Hangentwässerung und 
leitet das, auf der Südseite der Bahn anfallende Oberflächenabwasser in den Urtene-Kanal ab. 
Des Weiteren sind die Drainagen der angrenzenden Landwirtschaftsflächen auf die Leitung des 
Buechlimattbachs angeschlossen. 

Aufgrund seines eingedolten Zustandes bietet der Bach keinen Nutzen für Flora und Fauna. 
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2.3 Einzugsgebiet  

2.3.1 Ausdehnung, Ursprung und Vorflut 

Das Einzugsgebiet des Buechlimattbachs umfasst ca. 0.40 km2. Es erstreckt sich dabei über das 
Obermoos und die Buechlimatte bis in den Bäreriedwald. 

Der Buechlimattbach hat keinen eigentlichen Ursprung. Er entspring als Hangentwässerungs-
rinne entlang der Erschliessungsstrasse und als Ableitung von Oberflächenabwasser südlich 
entlang der Bahnlinie (siehe Abbildung 3). 

Im Bereich der landwirtschaftlich genutzten Flächen ist davon auszugehen, dass diverse Drai-
nagesysteme blind auf die Bachleitung anschliessen. Der eingedolte Bach mündet schlussend-
lich in den Urtene-Kanal, welcher weiter in den Moossee fliesst. 

2.3.2 Beschaffenheit 

Das Einzugsgebiet des Buechlimattbachs besteht aus ca. 7 ha bewaldeten, grössten Teils land-
wirtschaftlich genutzten (ca. 24 ha) und nur wenigen überbauten (ca. 9 ha) Flächen.  

Auf der folgenden Abbildung ist das Einzugsgebiet des Buechlimattbachs mit der Unterteilung 
der Teileinzugsgebiete, welche zur Berechnung der Abflussmengen verwendet werden, ersicht-
lich. 

 

Abbildung 3: Übersichtsplan über das Einzugsgebiet des Buechli-
mattbachs mit der Unterteilung in die einzelnen Teileinzugsgebiete 

2.3.3 Geschiebeherde und Rutschungen 

Im gesamten Einzugsgebiet des Buechlimattbachs sind keine Rutschungen bekannt. Auch er-
wähnenswerte Geschiebetransporte sind auszuschliessen, da bisher an der Bachleitung keine 
Unterhaltsarbeiten durchgeführt und keine Verklausungen festgestellt wurden.  
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2.3.4 Geologische Übersicht 

Die Bodenkarte des Kantons Bern zeigt auf, dass der Boden im Einzugsgebiet nördlich der 
Bahnlinie hauptsächlich aus den Bodentypen «Halbmoor (violette Fläche)», «Moor (pinke Flä-
che)» und «Auffüllung (graue Fläche)» besteht (siehe Abbildung 4). 

Werden die Auffüllungsflächen mit dem Kataster der belasteten Standorte des Kantons Bern 
verglichen wird ersichtlich, dass es sich dabei um alte Deponien handelt (siehe Abbildung 5). 
Auf der Parzelle 988, westlich des Moosrainwegs befindet sich der Ablagerungsstandort 
Buechlimatt I und östlich der Ablagerungsstandort Buechlimatt II. 

  

Abbildung 4: Ausschnitt Bodenkarte des Ge-
oportals des Kantons Bern 

Abbildung 5: Ausschnitt Kataster der belas-
teten Standorte des Geoportals des Kantons 
Bern 

 

Im Auftrag des AWA hat die Kellerhals + Haefeli AG im Juli 2019 einen Bericht mit Detailunter-
suchungen zu den Ablagerungsstandorten erstellt. Aus diesem Untersuchungsbericht geht her-
vor, dass der Standort Buechlimatt II nur kleine Konzentrationen und somit weder überwa-
chungs- noch sanierungsbedürftig ist. Im Gegensatz dazu weist der Standort Buechlimatt I ei-
nen erhöhten Ammoniumwert auf und ist somit Sanierungsbedürftig. Bei der Untersuchung 
wurden Humusuntersuchungen und Sickerwasseranalysen durchgeführt. Da keine tieferen 
Sondagen durchgeführt wurden, ist die Stärke der belasteten Schicht nicht bekannt.  

Die Kosten der Untersuchung wurden zu einem Anteil von 60 % (40% Subventionen) den da-
maligen Verursacher/Betreiber in Rechnung gestellt. Beim Standort Buechlimatt I war dies die 
ehemals Häberli heute Schwendimann AG und die Gemeinde Münchenbuchsee. 

Des Weiteren wurden durch die CSD Ingenieure AG im Auftrag des AGG auf der Parzelle 622, 
wo das neue Gebäude des SVSA geplant ist, detaillierte Baugrunduntersuchungen mittels Son-
dierbohrungen und Rammsondierungen durchgeführt. Die Untersuchungen zeigen auf, dass 
der grösste Teil der Parzelle mit einer 0.5 bis 3 m dicken, schlecht tragfähigen und sehr set-
zungsempfindlichen Torf- und Gehängelehmschicht bedeckt ist. 
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2.3.5 Erweiterte Altlastuntersuchungen 

Damit in der weiteren Projektbearbeitung eine genügend hohe Kostensicherheit garantiert 
werden kann, waren detaillierte Altlastuntersuchungen im Bereich des Altlaststandorts Buechli-
matt I anhand von Baggerschlitzen und Laboranalysen notwendig. Die Untersuchungen wur-
den am 22. September 2021 durch die Kellerhals & Haefeli AG durchgeführt. Das Untersu-
chungskonzept wurde vorgängig durch das AWA (Nicole Chollet) bewilligt. Die Untersuchung 
beinhaltet 6 Baggerschlitze (siehe Abbildung 6). 

 

Abbildung 6: Situation Standorte Baggerschlitze, Kellerhals + Haefeli AG 

 

Die Untersuchungen haben aufgezeigt, dass das Deponiematerial stark belastet ist. Es handelt 
sich dabei vorwiegend um Siedlungsabfälle wie z.B. Kunststoff, Metalle, usw. Der Fremdstoff-
anteil liegt teilweise bei nahezu 100 Gewichtsprozent.  

Die Kosten für eine Totaldekontamination bis auf die Deponiesohle innerhalb des Projektperi-
meters wurden von der Kellerhals + Haefeli AG berechnet und belaufen sich auf ca. 1.9 Millio-
nen Franken. 
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2.3.6 hydrologische Verhältnisse 

Der Projektperimeter liegt gemäss der Gewässerschutzkarte des Kantons Bern im übrigen Be-
reich (üB) und hat somit keine speziellen Vorschriften. In der Grundwasserkarte des Kantons 
Bern ist kein Grundwasservorkommen ersichtlich. 

Aus dem Baugrundbericht der CSD Ingenieure AG geht hervor, dass im Bereich des Moosrain-
wegs auf der Seite des neu geplanten SVSA mit drei verschiedenen Wässern zu rechnen ist. 
Das Hangwasser zirkuliert in durchlässigen Bereichen und ist teilweise gespannt. Es ist teilweise 
mit einem hohen Hangwasserspiegel bis ca. 30 cm unter Terrain zu rechnen. Das Hangwasser 
geht in den Grundwasserspiegel über, welcher ca. 1 bis 3 m unter Terrain liegt. In grösseren 
Tiefen wurde gespanntes Felsgrundwasser entdeckt. 

Auf der nördlichen Seite der Bielstrasse ist ein bestehender Gwsp. vorhanden. Dieser wird über 
eine bestehende Drainage in der Höhe begrenzt. Diesbezüglich sind weder beim Eigentümer 
noch bei der Gemeinde Plangrundlagen vorhanden. 

Es ist geplant den Gwsp. von Beginn der Auflage bis zur Ausführung und auch zur Beweissi-
cherung nach der Ausführung mittels Piezometern zu überwachen. 

Gemäss der Gefährdungskarte Oberflächenabfluss vom BAFU wird ersichtlich, dass ein Teil des 
Oberflächenabwassers südlich der Bahnlinie über den Bahnübergang auf den Moosrainweg 
entwässert. Die Parzelle 622, wo das neue SVSA geplant ist, ist im heutigen Zustand ein Tief-
punkt und weist deshalb Oberflächenwassertiefen über 0.25 m auf (siehe Abbildung 7). 

 

 

Abbildung 7: Ausschnitt Gefährdungskarte Oberflächenabfluss (©swisstopo) 
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2.3.7 mögliche Gefahren 

Gemäss der Naturgefahrenkarte des Kantons Bern sind hauptsächlich südlich der Bahnlinie mit 
geringen Überschwemmungen und Hangmuren zu rechnen, wobei die Eintretenswahrschein-
lichkeit und die Intensität als mittel eingestuft sind (siehe Abbildung 8). Im Projektperimeter ist 
mit keinen Naturgefahren zu rechnen. Einzig dem Oberflächenabfluss gemäss Abbildung 7 ist 
genug Aufmerksamkeit zu schenken. 

 

 

Abbildung 8: Ausschnitt Naturgefahrenkarte des Geoportals des Kantons Bern 

 

2.4 Beurteilung der bestehenden Schutzbauten  
Der Buechlimattbach weist im heutigen Zustand keine Schutzbauten auf. Einzig die Bahnlinie 
dient dem nördlich gelegenen Gebiet als Schutzdamm vor möglichen Hangmuren und Über-
schwemmungen. 

2.5 Schwachstellenanalyse 
Der Buechlimattbach ist ein eingedoltes Nebengewässer und weist somit keinen natürlichen 
Zustand auf. Aus naturtechnischer Sicht weist der Bach ein klares Defizit auf. Hochwasser-
schutztechnisch wurden noch keine Ereignisse festgestellt, was darauf schliessen lässt, dass 
kein hydraulisches Defizit besteht. Es handelt sich somit um ein Revitalisierungsprojekt. 
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2.6 Bestehendes Fliessgewässer (Buechlimattbach)  

2.6.1 ökomorphologischer Zustand 

Gemäss der Karte «Ökomorphologie der Oberflächengewässer» des Kantons Bern ist die 
Ökomorphologie des Buechlimattbachs südlich der Bahnlinie wenig beeinträchtigt. Diese Ein-
stufung konnte mittels einer Begehung vor Ort bestätigt werden (siehe Abbildung 10). 

Unterhalb resp. nördlich der Bahnlinie ist der Buechlimattbach bis zum Auslauf in den Urtene-
Kanal eingedolt. 

  

Abbildung 9: Ausschnitt Karte Ökomorphologie der 
Oberflächengewässer des Geoportal des Kantons Bern 

Abbildung 10: Foto Bachverlauf 
südlich der Bahnlinie 

2.6.2 Raumbedarf 

Gemäss der Karte «Genehmigte Gewässerräume im Kanton Bern» wurde für die bestehende 
Linienführung nachträglich ein Gewässerraum ausgeschieden, wobei dieser keinen Bewirt-
schaftungseinschränkung aufweist.  

Der Gewässerraum für die neue Linienführung westlich des Moosrainwegs wurde bereits ge-
nehmigt (siehe Abbildung 11). 

 

Abbildung 11: Ausschnitt Karte «Genehmigte Gewässer-
räume im Kanton Bern» des Geoportals des Kantons Bern 
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2.7 Projekte Dritter  
Im Projektperimeter des Wasserbauplan Buechlimattbach befindet sich das Verursacherprojekt 
der Neubau des Strassenverkehrs- und Schifffahrtsamt auf der Parzelle 622 (siehe Abbildung 
14,rote Fläche) und die Anpassung der Erschliessungsstrasse, den Moosrainweg west, auf die 
neuen Belastungen und Begegnungsfälle inkl. der Anpassung des Knotens auf die Bielstrasse 
(siehe Abbildung 14, grüne Fläche). Nicht im Zusammenhang mit dem Neubau des SVSA steht 
das Projekt «Dammertüchtigung Bielstrasse» des Tiefbauamts OIK III (siehe Abbildung 14, 
blaue Fläche). 

 

Abbildung 14: Ausschnitt Basiskarte des Geoportals des Kantons Bern mit eingezeichneten 
Drittprojekten 
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3 Projektmassnahmen  

3.1 Gewählte Schutzziele  und Freibord nach KO HS 
Im Projektperimeter wird unter den folgenden Schutzzielen unterschieden: 

- Kulturland    Schutzziel = HQ 20 

- Industriegebiet (östlich) Schutzziel = HQ 100 + Freibord 

- Durchlass (Bielstrasse) Schutzziel = HQ 100 + Freibord 

- Durchlass (Moosrainweg) Schutzziel = HQ 100 + Freibord 

 

Die Freibordberechnung wurde gemäss der Empfehlung der Kommission Hochwasserschutz 
(KOHS) durchgeführt. Die folgenden Freiborde sind einzuhalten: 

- Durchlass   Freibord = 40 cm 

- Schutzziel HQ 100  Freibord = 30 cm 

3.2 Ökologische Entwicklungsziele  
Der Wasserbauplan Buechlimattbach hat zum Ziel das ökomorphologische Defizit zu beheben. 
Mit der Offenlegung wird die Biodiversität gefördert, die Zugänglichkeit zum Trinkwasser für 
Tiere ermöglicht und eine sichere Querung der Kantonsstrasse geschafft. Des Weiteren wird 
mittelfristig die Längsvernetzung sichergestellt. 

Mit einer gezielten Bepflanzung sowie einer Niederwasserrinne mit Kolken wird eine allfällige 
Erwärmung des Fliessgewässers begrenzt. 
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4 Projektbeschreibung/Massnahmenplanung  

4.1 Variantenstudien und Entscheide  
Im Auftrag des AGG hat die RISTAG Ingenieure AG im Herbst 2018 das Variantenstudium für 
eine geeignete Linienführung für die Offenlegung des Buechlimattbachs erstellt. Das Varian-
tenstudium beurteilt grob die folgenden drei möglichen Varianten (Var. Ak+C, Var. B und Var. 
E), die aufgrund verschiedener Gespräche, Diskussionen und eines Roundtables verblieben 
sind, hinsichtlich Linienführung, Anpassungsarbeiten und Realisierbarkeit. 

 

Variante Ak + C Variante B Variante E 

   

Abbildung 15: Linienführung 
Variante AK + C 

Abbildung 16: Linienführung 
Variante B 

Abbildung 17: Linienführung 
Variante E 

 

Auf Grundlage des Variantenstudiums und der eingeholten Fachberichte wurde im Frühjahr 
2020 durch die RISTAG Ingenieure AG ein erweitertes Variantenstudium mit einer detaillierten 
Variantenbewertung in den Hauptkriterien Hochwasser, Gesellschaft/Raum/Nutzen/Realisier-
barkeit, Ökonomie/Wirtschaft und Umwelt/Ökologie erstellt. Das erweiterte Variantenstudium 
dient als strategische Grundlage damit im weiteren Projektverlauf und Bewilligungsverfahren 
die mutmassliche Optimalvariante verfolgt werden kann. 

Anhand des erweiterten Variantenstudium wurde aufgrund der Berücksichtigung der relevan-
ten Aspekte die Variante B als Bestvariante gewählt.  

Die detaillierte Variantenbewertung ist dem Bericht zum Variantenstudium vom 21.11.2018 
(siehe Anhang B) und dem Erläuterungsbericht zur erweiterten Variantenbewertung vom 
03.05.2020 (siehe Anhang C) zu entnehmen. 
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4.2 Raumplanerische Massnahmen 

4.2.1 Richt- und Nutzungsplanung 

Im Richtplan sind für den Projektperimeter keine Massnahmen eingetragen. Aus dem Nut-
zungsplan resp. aus dem Baureglement der Gemeinde Münchenbuchsee geht für das Areal der 
ZPP Buechlimatt die Auflage hervor, dass dem Siedlungsrand besondere Aufmerksamkeit zu 
schenken ist. Dabei steht konkret, dass ein gut gestalteter Ortseingang und Siedlungsrand zu 
gewährleisten ist. 

Nach Rücksprache mit der Gemeinde Münchenbuchsee und dem Tiefbauamt des Kantons Bern 
OIK III wird der Siedlungsrand mit einheimischen Pflanzen als Bestandteil der Bepflanzung des 
Buechlimattbachs in dessen Gewässerraum erstellt. 

4.2.2 Raumbedarf Fliessgewässer 

Beim bestehenden Buechlimattbach handelt es sich um ein naturfremdes, in 300 bis 400 mm 
breiten Rohren eingedoltes Nebengewässer.  

Die natürliche Sohlenbreite wird mit Rohrdurchmesser mal Faktor 2 auf ca. 80 cm berechnet. 
Gemäss der Modularen Arbeitshilfe zur Festlegung des Gewässerraums in der Schweiz wurde 
der Gewässerraum bei der natürlichen Gerinnensohlenbreite von 80 cm auf 11 m festgelegt. 

4.2.3 Überflutungsgebiete 

Im Rahmen des Wasserbauplans Buechlimattbachs werden alle Schutzziele. Es werden somit 
keine Überflutungsgebiete ausgeschieden. 

4.2.4 Landerwerb / Dienstbarkeiten 

Für die neue Linienführung des Buechlimattbachs ist Landerwerb erforderlich. Im Bereich west-
lich des Moosrainweg, wo der Buechlimattbach ausgedolt wird, wird der gesamte Gewässer-
raum von 11 m erworben. 

Bei den restlichen Gewässerräumen wird auf einen dauerhaften Erwerb verzichtet. Auf den Er-
werb wird verzichtet, da es sich um landwirtschaftlich genutzte Flächen handelt und so die 
Landwirte den Gewässerraum innerhalb ihrer Parzellen als LN weiternutzen und anrechnen 
können. 

Es wird geprüft, ob der erworbene Gewässerraum allenfalls landwirtschaftlich verpachtet wer-
den kann. Der Gewässerunterhalt wäre in diesem Fall vertraglich zwischen der Gemeinde und 
dem jeweiligen Pächter zu regeln und zu kontrollieren. 

Die detaillierten Angaben zu Landerwerbsflächen, Eigentümer, Dienstbarkeiten usw. sind dem 
Landerwerbsplan zu entnehmen. 
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4.2.5 Beanspruchung Fruchtfolgeflächen 

Allgemein 

Als Kulturland (KL) gelten die landwirtschaftlichen Nutzflächen und als Teil davon die Fruchtfol-
geflächen (FFF). 

Die Forderung nach einem schonungsvollen Umgang mit KL richtet sich an Bund, Kanton, Re-
gionen, Gemeinden und Private, wenn sie im Rahmen von raumwirksamen Tätigkeiten KL be-
anspruchen. Die Bestimmungen zum Schutz des KL sind sowohl im Planerlass- als auch im Be-
willigungsverfahren zu beachten. Das gilt namentlich auch bei Wasserbauplanverfahren. 

Bei der Beanspruchung von FFF müssen zusätzlich die Anforderungen der Bundesgesetzge-
bung erfüllt werden. Der Bund legt im Sachplan FFF einen Flächenanteil von mindestens 
82'125 ha FFF aus, die der Kanton Bern nachweisen und erhalten muss. Im Kanton Bern wer-
den die FFF im Inventar der Fruchtfolgeflächen ausgewiesen. Zum aktuellen Zeitpunkt erfüllt 
der Kanton Bern den Mindestumfang. Solange dieser Mindestumfang gesichert ist, dürfen FFF 
unter gewissen Bedingungen für Einzonungen und andere bodenverändernde Nutzungen be-
ansprucht werden. 

Flächenbedarf 

Der Flächenbedarf (Teilflächen und Lage) kann im Detail dem Landerwerbsplan entnommen 
werden. Im Rahmen des Projekts wird die nachfolgende Fläche beansprucht. 

Dauerhaft (rot) = 4863 m2  temporär (blau) = 2000 m2 

 

Abbildung 18: Ausschnitt Hinweiskarte Kulturland, Geoportal des Kan-
tons Bern (dauerhafte Beanspruchung FFF = rote Fläche, temporäre Be-
anspruchung FFF = blaue Fläche) 
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Standortnachweis 

Beim vorliegenden Wasserbauplanvorhaben handelt es sich um eine Um- und Offenlegung des 
Buechlimattbachs vom SBB-Durchlass bis zur Rückführung in die bestehend eingedolte Leitung 
nördlich der Bielstrasse. Bei der Offenlegung des Gewässers handelt es sich um eine Revitalisie-
rung und damit ein Ziel von kantonalem Interesse. 

Im Rahmen eines Variantenstudiums (2018) und einem Erläuterungsbericht zum Variantenstu-
dium (2020) wurden mögliche Linienführungen geprüft und die gewählte und in diesem Was-
serbauplan vorliegende Linienführung als die in der Gesamtbetrachtung (Hochwasserschutz, 
Gesellschaft/Raum/Nutzen/Realisierbarkeit, Ökonomie/Wirtschaftlichkeit und Umwelt/Ökologie) 
wirtschaftlichste und somit zu bevorzugende Variante definiert. Die Detailauswertung ist den 
beiden Anhängen zum vorliegenden Bericht zu entnehmen (Anhang A «Variantenstudium» 
und Anhang B «erweitertes Variantenstudium»). 

Der Standortnachweis ist aufgrund der beiden Anschlusspunkte «Durchlass SBB» und «An-
schluss eingedolte Bachleitung nördlich Bielstrasse» sowie der umfassenden Prüfung der Lini-
enführung dazwischen gegeben. 

 

Optimale Nutzung 

Die neue Führung des Buechlimattbachs in einem offenen Gerinne im Sinne eines Wiesenbachs 
mit seinen Trockenstrukturen, Tiefwasserbereichen etc. sowie der Vernetzung der Gebiete 
nördlich und südlich der Bielstrasse und westlich und östlich des Moosrainwegs mit einem pas-
sierbaren SYTEC-Durchlass bieten für Flora und Fauna einen enormen Mehrwert. Positiv für die 
Landwirtschaft wird sich die zusätzliche Nutzung der Gewässerbereiche entlang der weiterhin 
bestehenden Fruchtfolgeflächen als extensiv bewirtschaftete LN auswirken. 

Das Bauvorhaben ist verhältnismässig und entspricht dem heutigen Stand der Technik. 

Das Bauvorhaben wurde kompakt und flächensparend nach den einschlägigen Schweizer Nor-
men umgesetzt. 

 

Vorübergehende Beanspruchung  

Ohne zusätzlich vorübergehende Beanspruchung von KL kann das Wasserbauvorhaben nicht 
umgesetzt werden. Die Sicherheit der Arbeiter, die Gerätschaften, das Bauen unter Betrieb und 
die Baubereiche selbst erfordern Raum und deshalb eine vorübergehende Beanspruchung von 
KL inkl. FFF. Nördlich der Bielstrasse ist zur Ausführung der offenen Gerinneführung eine zu-
sätzliche Baupiste notwendig, da die angrenzende Bielstrasse auf einem erhöhten Damm liegt. 

Die Rekultivierung ist integraler Projektinhalt und im Kostenvoranschlag enthalten. Die jewei-
lige vorübergehende Beanspruchung dauert weniger als ein Jahr. 
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Kompensationspflicht Fruchtfolgeflächen  

Es besteht keine Kompensationspflicht. Zum aktuellen Zeitpunkt erfüllt der Kanton Bern den 
Mindestumfang an FFF. Die Verwirklichung des öffentlichen Wasserbauvorhaben ist von kanto-
nalem Interesse und bezweckt die Erhöhung der Biodiversität. Mit der Beanspruchung von FFF 
kann die gesetzliche Aufgabe der Offenlegung von eingedolten Gewässern erfüllt werden. Das 
Projekt entspricht einer gesetzlich vorgeschriebenen Aufgabe und ist somit von der Kompensa-
tion der Fruchtfolgeflächen enthoben. 

 

4.3 Bauliche Massnahmen  

4.3.1 Beschreibung 

Anhand der folgenden Abschnitte wird die neue Linienführung mit deren baulichen Massnah-
men dargestellt. Die neue Linienführung im offenen Gerinne erstreckt sich über eine Distanz 
von ca. 480 m und weist zwei Durchlässe auf. 

 

 
Abbildung 19: Ausschnitt Übersichtsplan mit eingezeichneten Abschnitten 

 

  

Abschnitt 1 (offen, 0.5 % Gefälle)  

Abschnitt 2 (Durchlass, 0.5 % Gefälle) 

Abschnitt 3 (Steilstück, offen, 10 % Gefälle) 

Abschnitt 4 (Flachstück, offen, 0.5 % Gefälle) 

Abschnitt 5 (Durchlass, 0.5 % Gefälle) 

Abschnitt 6 und 7 (Absturzbauwerk) 

Abschnitt 8 (offen, 0.5 % Gefälle) 
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Abschnitt 1: Auslaufbauwerk Durchlass bis Moosrainweg West 

Im Abschnitt 1 (ca. 13 m) ist geplant die Linienführung des Baches so anzupassen, dass dieser 
möglichst auf kürzestem Weg auf die westliche Seite des Moosrainwegs geführt wird. Hierfür 
wird das Bauwerk auf der nördlichen Seite der Bahnlinie zu einem Auslaufbauwerk umgebaut 
und der Bach in einem offenen Gerinne zum nächsten Durchlass geführt. In Richtung Parzelle 
SVSA ist ein Radweg geplant. Dieser dient gleichzeitig als Schutzdamm in einem Hochwasser-
fall. 

Zur Absturzsicherheit sind folgende Massnahmen vorgesehen: 

- Geländer: 
Aufgrund der vorhandenen Velolandroute und der Blocksteinböschung/-mauer wird 
entlang des Velowegs bis und mit Einlauf in den Durchlass ein Staketengeländer mit 
einer Höhe von 1.30 m zum Schutz des Fussgänger- und Veloverkehrs montiert. 

 

 
Abbildung 20: Ausschnitt Situation 1:200, Abschnitt 1 

 



Projektbeschreibung/Massnahmenplanung  Neubau SVSA, Wasserbauplan 

Seite 24 RISTAG Ingenieure AG 

Abschnitt 2: Durchlass Moosrainweg West 

Beim Durchlass (ca. 16m) unter dem geplanten Radweg und dem Moosrainweg west handelt 
es sich um ein Maulprofil Sytec Spirel PA Typ 3 mit einer Spannweite von 1.50m und einer lich-
ten Höhe von 1.25 m (siehe Abbildung 22). 

Die Dimension des Durchlasses wurde einerseits durch die Hydraulik (HQ100 mit 40 cm Frei-
bord) und andererseits durch die minimalen Unterhaltshöhen und Bankettflächen gemäss der 
VSS Norm 640 696 «Faunagerechte Gestaltung von Gewässerdurchlässen» bestimmt. Der 
Durchlass weist ein Längsgefälle von 0.5 % und eine natürliche Kiessohle auf. Die Bankette 
sind beidseitig erschlossen. 

Zur Absturzsicherheit sind folgende Massnahmen vorgesehen: 

- Fahrzeugrückhaltesystem (FZR): 
Es wird auf ein FZR verzichtet, da keine Bedingungen einer Gefahrenstelle gemäss 
VSS40561 erfüllt ist und somit keine passiven Massnahmen erforderlich sind. 

o Fallende Böschung ist mit 2:3 grösser als 1:3 aber bei DTV bis 12'000 kein FZR 
erforderlich 

o Höhe Absturz ist kleiner als 2 m 
o mittlerer Wasserspiegel ist kleiner als 1 m 

- Geländer: 
Aufgrund der vorhandenen Velolandroute und der Blocksteinböschung wird entlang 
des Velowegs beim Einlauf in den Durchlass ein Staketengeländer mit einer Höhe von 
1.30 m und beim Auslaufbauwerk ein Stakettengeländer mit einer Höhe von 1.10 m 
zum Schutz des Fussgänger- und Veloverkehrs montiert. 

  

Abbildung 21: Ausschnitt Situation 1:200, 
Abschnitt 2 

Abbildung 22: Querschnitt Maulprofil Sytec 
Spirel Typ 3 mit eingezeichnetem Gerinne und 
minimalen Unterhalts- / Trittflächen für Mensch 
und Tier 
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Abschnitt 3: Auslauf Moosrainweg West bis Flachstück vor Kreuzung Moosrainweg West/Ost 

Nach dem Moosrainweg West wird der Bach wieder in einem natürlichen Gerinne weitergelei-
tet. Der Abschnitt 3 (ca. 65 m) beschreibt den Bereich des offenen Gerinnes, der aufgrund der 
bestehenden Hanglage eine Neigung von 10 % aufweist. Um die Fliessgeschwindigkeit und 
somit auch die Erosion der Bachsohle möglichst zu minimieren, werden im Abstand von ca. 
3.5 m Schwellen erstellt. Diese werden unterschiedlich mit Holz und Blocksteinen ausgeführt 
und jeweils mit einer alternierenden Vertiefung ausgestattet, sodass die Sohle möglichst durch-
gehend ausgestaltet werden kann. 

Im Endbereich des Steilstücks wird ein kleines Tosbecken aus Naturblocksteinen erstellt. Dies 
soll im Hochwasserfall verhindern, dass ein allfälliger Wechselsprung die Sohle auswäscht. Der 
Bereich des Tosbeckens wird so ausgebildet, dass während dem Normalabfluss das Wasser auf-
gestaut wird und so ein kleines Biotop entsteht, dass durch das offene Gerinne dauerhaft mit 
Wasser gespiesen wird. 

Trockenstrukturen wie z.B. Holzhaufen, Holzstapel, Steinhaufen bieten Schutz und Lebens-
raum für Reptilien und Amphibien und sind im gesamten Bereich mit offenem Gerinne ge-
plant. Aufgrund des grossen Gefälles können im Abschnitt 3 keine grösseren Biotope ausgebil-
det werden. Zum Schutz der Tiere und Abtrennung von der stark befahrenen Erschliessungs-
strasse kann sich ein Amphibienschutzzaun als sinnvoll erweisen. 

Auf diesem und dem nächsten Abschnitt wird das Gerinne bis auf die Höhe der HQ 100 Linie 
mit einer Bentonitmatte abgedichtet. Die Abdichtung ist eine zwingende Massnahme, um das 
Auswaschen von Deponieschadstoffen aus dem Ablagerungsstandort Buechlimatt I zu verhin-
dern. Damit die Dichtheit der Matte gewährleistet und ein Austrocknen verhindert wird, ist ge-
plant, die Bentonitmatte genügend zu überdecken. Damit das Bachwasser nicht unterirdisch 
auf der Bentonitmatte verläuft, wird die Gestaltung im Gewässerbereich mit einer Lehmschicht 
ausgearbeitet. 

 
Abbildung 23: Ausschnitt Situation 1:200, Abschnitt 3 
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Abschnitt 4: Flachstück vor Kreuzung Moosrainweg West/Ost bis Bielstrasse 

Im Abschnitt 4 (ca. 190 m) ab dem Tosbecken weist das Gerinne des Buechlimattbachs ein mi-
nimales Gefälle von 0.5 % auf. Dies wurde so gewählt, dass der Aushub und der daraus ent-
stehende Terraineinschnitt möglichst geringgehalten wird. Die Anschlusshöhe ist durch die 
Höhe des Durchlasses unter der Bielstrasse und dessen minimaler Überdeckung von 60 cm ge-
geben. In Folge des zu erreichenden Schutzziel von HQ 100 inkl. 30 cm Freibord gegenüber 
dem Industriegebiet, wird der Moosrainweg west auf einer Länge von ca. 75 m erhöht. Diese 
Erhöhung betrifft an der höchsten Stelle ca. 50 cm. 

Im Abschnitt 4 werden vereinzelt aufgestaute Stillwasserbereiche mit Vertiefungen geschafft. 
So können kleine Biotope mit dauerhaftem Frischwasser gewährleistet werden. Der Fokus liegt 
in diesem Gebiet mehr auf Trockenstrukturen und kleinen, beschatteten Stillwasserbereichen, 
die eine gewisse Tiefenvariabilität aufweisen. 

Zum Schutz der Tiere und Abtrennung von der stark befahrenen Bielstrasse (Kantonsstrasse) 
wird beidseitig der Bielstrasse ein ca. 100 m langer Amphibienschutzzaun erstellt. Da sich die-
ser direkt in der Böschung befindet, soll ein Stecksystem aus rezykliertem Kunststoff anstelle 
der bekannten Betonelemente verwendet werden 

 

 
Abbildung 24: Ausschnitt Situation 1:200, Abschnitt 4 

 

Das Wasserbauprojekt hat keinen Einfluss auf die Sichtweiten bei der Ausfahrt des Moosrain-
weg auf die Bielstrasse. Die Sichtweiten wurden für 60 km/h (90m) nachgewiesen. 

 
Abbildung 25: Nachweis Sichtweiten Einfahrt Moosrainweg West in Bielstrasse 
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Abschnitt 5: Durchlass Bielstrasse 

Durchlass 

Beim Durchlass (ca. 15m) unter der Bielstrasse handelt es sich um ein Maulprofil Sytec Spirel PA 
Typ 3 mit einer Spannweite von 1.50m und einer lichten Höhe von 1.25 m (siehe Abbildung 
22). 

Die Dimension des Durchlasses wurde einerseits durch die Hydraulik (HQ100 mit 40 cm Frei-
bord) und andererseits durch die minimalen Unterhaltshöhen und Bankettflächen gemäss der 
VSS Norm 640 696 «Faunagerechte Gestaltung von Gewässerdurchlässen» bestimmt. Der 
Durchlass weist ein Längsgefälle von 0.5 % und eine natürliche Kiessohle auf. Die Bankette 
sind beidseitig erschlossen. 

Zusätzlich werden bei der Einmündung des Moosrainwegs in die Bielstrasse die Anschlussra-
dien auf die Befahrbarkeit mit Sattelschleppern angepasst (Zukünftige Zufahrt SVSA). 

Verkehrssicherheit 

Zur Absturzsicherheit sind folgende Massnahmen vorgesehen: 

- Fahrzeugrückhaltesystem: 
Es wird auf ein Fahrzeugrückhaltesystem verzichtet, da keine Bedingungen einer Ge-
fahrenstelle gemäss VSS40561 mit FZR erfüllt ist und somit keine passiven Massnah-
men erforderlich sind.  

o Die fallende Böschung ist mit 2:3 grösser als 1:3 aber bei DTV bis 12'000 kein 
FZR erforderlich 

o Die Höhe der Böschung ist kleiner als 3 m 
o Der mittlere Wasserspiegel ist kleiner als 1 m 

- Geländer: 
Im Bereich des Ein- und Auslaufbauwerks aus Blocksteinen beträgt die Fallhöhe 
ca. 1.5 m. Es wird ein Rohrgeländer gemäss Planerkoffer des Kantons Bern mit einer 
Höhe von 1.10 m erstellt. 

Dammertüchtigung 

Die zu querende Bielstrasse weist einen schlechten Zustand und jährliche Setzungen auf. Im 
Rahmen der Querung der Bielstrasse bietet sich die Möglichkeit, das Projekt «Dammertüchti-
gung Bielstrasse» des Tiefbauamt des Kantons Bern auf dem Abschnitt Gewässerquerung bis 
und mit Eimündung Moosrainweg West auszuführen. Dies hat den Vorteil, dass nach der Fer-
tigstellung der Gewässerumlegung und zu einem späteren Zeitpunkt für die Dammsanierung 
keine Eingriffe im Bereich des Gewässerraumes notwendig sind, was zu einer massiven Risiko-
reduktion für das Gewässer führt. Zusätzlich ist bei einer späteren Dammsanierung die Zufahrt 
zum SVSA jederzeit mindestens aus einer Richtung (Autobahn/Münchenbuchsee) gewährleis-
tet.  
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Das Projekt Dammertüchtigung Bielstrasse sieht vor, den bestehenden Damm flächig um ca. 
1 m abzutragen, den Untergrund mit einem 2 x 2m Raster von ca. 7.5 m tiefen Mörtelstopf-
säulen zu stabilisieren und eine in Geotextil eingepackte und mit zusätzlichem Kies und Geo-
gitter stabilisierte Fundation zu erstellen. Das Projekt sieht vor, die Sicherheit für den Langsam-
verkehr auf der Bielstrasse mittels beidseitig 2 m breitem Radstreifen zu erhöhen. Dies hat zur 
Folge, dass der Damm um ca. 3.5 m in nördliche Richtung verbreitert wird. Der Belag für die 
Verbreiterung wird noch nicht eingebaut. Die Fläche wird extensiv genutzt. 

Im Bereich der bestehenden Böschung befindet sich ein geschützer Baum. Ein entsprechendes 
Fällgesuch und Ersatzpflanzungsvorschlag im Gewässerraum wurde bei der Gemeinde einge-
reicht und ist dem Bewilligungsdossier zu entnehmen. 

Die Arbeiten, welche das Projekt «Dammertüchtigung Bielstrasse» betreffen, gehen zu Lasten 
des Tiefbauamtes. Der Aushub für den Durchlass bis UK-Fundation exkl. Mörtelstopfsäulen ge-
hen zu Lasten des AGG. 

 

 

Abbildung 26: Ausschnitt Situation 1:200, Abschnitt 5 
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Abschnitt 6 und 7: Absturzbauwerk (Blocksteinrampe mit Biotop) 

Der Abschnitt 6 und 7 (ca. 15 m) beschreibt das Absturzbauwerk. Der Absturz wird unterteilt 
in eine Blocksteinrampe zur Überwindung des Höhenunterschieds von ca. 2 m und ein natür-
lich gestaltetes Biotop als Beruhigungsbecken. Die Rampe wird so ausgebildet, dass das Wasser 
im Hochwasserfall direkt über die Blocksteine in das Biotop schiesst und dort die überschüssige 
Energie abgebaut wird. Im Normalwasserfall fliesst das Wasser seitlich über eine Blockstein 
Rampe, die mit einer Kiessohle und vereinzelten Holzstrukturen ausgestattet wird. 

Damit im Biotop ein dauernder Wasserstand gewährleistet werden kann, wird das Biotop mit 
einer Bentonitmatte gegenüber dem Untergrund abgedichtet. 

Das Biotop soll in die LN integriert werden. Der Unterhalt ist vertraglich zwischen der Ge-
meinde und dem Landeigentümer zu vereinbaren und zu kontrollieren. 

 
Abbildung 27: Ausschnitt Situation 1:200, Abschnitt 6 und 7 
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Abschnitt 8: Querung Bielstrasse bis Unterhaltsweg 

Im Abschnitt 8 (ca. 175 m) wird der Bach wie im Abschnitt 4 in einem offenen Gerinne mit ei-
nem Gefälle von 0.5 % geführt. Um ein allfälliges Ausfressen des Böschungsfusses der Biel-
strasse zu verhindern, ist auf der ganzen Länge ein natürlicher Böschungsschutz mit Uferfaschi-
nen geplant. 

Dammertüchtigung 

Entlang des gesamten Abschnittes weist die Bielstrasse Setzungen und einen dementsprechend 
schlechten Zustand auf. Weiter ist im Projekt Dammertüchtigung vorgesehen, dass die Sicher-
heit für den Langsamverkehr auf der Bielstrasse mittels beidseitig 2 m breitem Radstreifen er-
höht wird . Dies hat zur Folge, dass der Damm um ca. 3.5 m in nördliche Richtung verbreitert 
wird. Da dies zu einem späteren Zeitpunkt mit dem parallel verlaufenden Bach nicht mehr resp. 
nur mit sehr grossem Aufwand und erhöhtem Risiko für das Gewässer möglich wäre, wird die 
Aufschüttung für die Dammerweiterung bereits mit dem WBP ausgeführt. Dies hat nebst der 
Minderung des Risikos auch den Vorteil, dass die darunterliegende Torfschicht bis zur tatsächli-
chen Ausführung des Dammertüchtigungsprojekt vorbelastet und somit Setzungen zugelassen 
werden können. Die Böschung wird extensiv begrünt und trägt somit positiv zur Biodiversität 
bei. 

Im Bereich der bestehenden Böschung befindet sich ein geschützer Baum. Ein entsprechendes 
Fällgesuch und Ersatzpflanzungsvorschlag im Gewässerraum ist dem Bewilligungsdossier zu 
entnehmen. 

Die Arbeiten, welche das Projekt «Dammertüchtigung Bielstrasse» betreffen, gehen zu Lasten 
des Tiefbauamtes. Oberbodenabtrag und Anschüttung/Erweiterung Damm. 

 
Abbildung 28: Ausschnitt Gestaltungsprofil Abschnitt 8 

 
Abbildung 29: Ausschnitt Situation 1:200, Abschnitt 8 
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Abschnitt 9: Durchlass Unterhaltsweg und Anschluss an bestehenden Bach 

Im Abschnitt 9 wird der Buechlimattbach in den bestehend eingedolten Bach zurückrückge-
führt. Hierfür wird der bestehende Unterhaltsweg unterquert und ein neuer Anschluss an den 
bestehenden Schacht KS RAW 41506 angeschlossen, der allenfalls in ein Bauwerk umgebaut 
wird. Die Unterquerung und der Anschluss erfolgen in einem gleichen Durchmesser (DN 400) 
wie die bestehend auslaufende eingedolte Bachleitung. 

 
Abbildung 30: Ausschnitt Situation 1:200, Abschnitt 9 
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4.3.2 Gestaltung und Bepflanzung 

Bei der Gestaltung des offenen Bachprofils wird vor allem darauf geachtet, dass eine alternie-
rende Niederwasserrinne mit vereinzelten Vertiefungen und aufgestauten Stillwasserbereichen 
ausgebildet wird. Der Prallhang wird z.B. mit Faschinen, Flechtzäunen, Blocksteinen usw. ge-
schützt. Der Gleithang wird voraussichtlich mit Kies als Pionierflächen geschüttet. An besonn-
ten Stellen werden Trockenstrukturen wie z.B. Asthaufen, Holzstapel, Steinhaufen, Sandlinsen 
usw. gelegt. 

Die Bepflanzung wird mit einheimischen Pflanzen erstellt, wobei alternierende und für die Be-
schattung optimierte Standorte gewählt werden. 

Die Bepflanzung soll ungefähr zu 60 % südseitig und zu 40 % nordseitig angeordnet werden. 
Es sind ca. 20 Bäume geplant. Dabei sollen vor allem blühende Bäume wie z.B. Holzäpfel, alte 
Birne, Kornelkirsche, usw. gepflanzt werden. Zusätzlich werden Heckengruppen jeweils à 3 bis 
5 Pflanzen (z.B. Schwarzerle, Kreuzdorn, Mispel, Hasel usw.) gesetzt. Pro Heckengruppe wer-
den Pflanzenarten gewählt, die sich nicht gegenseitiges Verdrängen und ein ähnliches Wuchs-
verhalten aufweisen. 

Ein weiterer wichtiger Bestandteil ist die Gestaltung des Siedlungsrand innerhalb des Gewäs-
serraum im Abschnitt Querung Moosrainweg West bis Bielstrasse. Die Bepflanzung wird in en-
ger Zusammenarbeit mit der Gemeinde Münchenbuchsee ausgewählt. Dabei werden aus-
schliesslich einheimische Bäume/Hecken verwendet. 

Weiter werden im Abschnitt Querung Bielstrasse bis Anschluss Bestand drei Ersatzpflanzungen 
für die zu fällenden, geschützten Bäume entlang der Bielstrasse gesetzt. Die Standorte wie 
auch die Baumart werden in enger Zusammenarbeit mit der Gemeinde Münchenbuchsee aus-
gewählt. 

Biodiversitätsförderflächen 

Nach Rücksprache mit den Landwirt:innen soll bei der Bepflanzung/Gestaltung des Gewässer-
raumes darauf geachtet werden, dass diese als Biodiversitätsförderflächen angerechnet werden 
können. In diesem Zusammenhang wurden an einer Begehung vom 12. Juni 2024 Herr Brönni-
man vom LANAT die Randbedingungen und Grundsätze für die Gestaltung des Gewässerrau-
mes definiert. Folgende Massnahmen sind geplant, anrechenbar und werden in der Ausfüh-
rungsphase in enger Zusammenarbeit mit dem LANAT definiert. 

- Extensiv genutzte Wiese 
- Uferwiese entlang von Fliessgewässern 
- Hecken, Feld- und Ufergehölze (min. 2 m) mit min. 3m Pufferstreifen 
- Wassergraben, Tümpel, Teich 
- Einzelbäume 
- Steinhaufen 

Auch der Unterhaltsweg wird so weit begrünt, dass dieser als Extensive Wiese genutzt werden 
kann. Bei der Ausführung ist darauf zu achten, dass die Massnahmen so angeordnet werden, 
dass die Nutzung gewährleistet ist (z.B., dass Wiesen gemäht werden können etc.)  
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4.3.4 Statische Nachweise 

Die Statik des Maulprofil Sytec Spirel Typ 3 wurde durch die SYTEC Bausystem AG bei einer 
Profilüberdeckung von 60 bis 90 cm (15 cm Belag, 50 cm Koffer, var. Aufschüttung) unter der 
Verkehrslast einer Kantonsstrasse nachgewiesen. Die Dimensionierung basiert auf den Lastfäl-
len gemäss SIA261 und genügt auch der Belastung für Ausnahmetransportrouten Typ I (siehe 
Anhang G). 

4.3.5 Überlastfall 

Der einzig vorstellbare Überlastfall ist, dass die bestehend eingedolte Leitung beim anschluss-
punkt die Wassermengen grösser HQ 100 nicht aufnehmen kann und es zu einer Überflutung 
der dortigen Landwirtschaftsfläche (nördlich Bielstrasse) kommt. Dieser Fall ist jedoch sehr un-
wahrscheinlich, da sowohl das Biotop wie auch der offene Gewässerquerschnitt noch ein ge-
wisses Aufstauvolumen aufnehmen können, bevor dies überläuft. Zusätzlich wird so die Leis-
tung der Auslaufleitung unter Druck erhöht. 

4.3.6 Betrieb und Unterhalt 

Der Betrieb und Unterhalt des Buechlimattbachs ist laufend durch die Gemeinde oder je nach 
vertraglicher Vereinbarung durch den Pächter durchzuführen. Diesbezüglich wird in einer spä-
teren Phase ein Unterhaltsplan erstellt. Bei den Unterhaltsarbeiten soll darauf geachtet werden, 
dass Fachpersonal miteinbezogen wird. Der Zugang für den Unterhalt wird über den Moosrain-
weg West und den neu erstellten Unterhaltsweg entlang des Gewässers nördlich der Biel-
strasse gewährleistet. 

4.3.7 Werkleitungen / Altlasten 

Im Rahmen des Wasserbauplans werden keinen neuen Werkleitungen erstellt. Einzig die Werk-
leitungen vor dem Moosrainweg west und die Telefonleitung entlang der Bielstrasse müssen 
tiefer resp. umgelegt werden. 

Nach Rücksprache mit dem Amt für Wasser und Abfall wurde festgelegt, dass ein Aushub der 
gesamten Altlastdeponie im Gewässerraum bis auf die Deponiesohle nicht verhältnismässig ist. 
Anstelle der totalen Dekontamination innerhalb des Projektperimeters wird eine Teilsanierung 
ausgeführt. Die Altlastdeponie wird bis 50 cm unter die Projektsohle ausgehoben und fachge-
recht gemäss Bodenschutzkonzept und Altlastuntersuchungsbericht im Anhang D und E ent-
sorgt. Die Aushubsohle wird mittels Bentonitmatte bis auf die Höhe eines HQ 100 abgedichtet 
und mit einer Lehmschicht vor Austrocknung geschützt. Mit diesem Vorgehen wird ein Auswa-
schen (Deponiesickerwasser) der Deponieschadstoffe in den Bach oder in den Untergrund ver-
hindert. 
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4.3.8 Materialbewirtschaftung 

Die Ausführungsphase des Wasserbauplan Buechlimattbach ist noch vor dem Neubau des 
SVSA geplant. Diesbezüglich kann der Moosrainweg west als Baustellenerschliessung und die 
Parzelle 622 für die Materiallagerung verwendet werden. 

Dem belasteten Aushub ist erhöhte Aufmerksamkeit zu widmen. Dieser muss getrennt gela-
gert und auf einer Sonderdeponie entsorgt werden. Eine Vermischung mit nicht belastetem 
Aushub ist zu vermeiden. Das Materialdepot ist allfällig mit einer Folie gegen Auswaschung ab-
zudichten. Die definitive Materialbewirtschaftung wird aufgrund der detaillierten Baugrundun-
tersuchung fertiggestellt. 

Detailliertere Angaben sind dem Bodenschutzkonzept im Anhang E zu entnehmen. 

4.3.9 Verkehrsführung während der Ausführung 

Abschnitt Auslauf SBB bis Bielstrasse (Durchlass Moosrainweg West) 

Der Moosrainweg West wird während der Ausführung der Bachoffenlegung im Abschnitt Aus-
lauf SBB bis Bielstrasse und dem Einbau des Wellstahldurchlasses für jeglichen Verkehr gesperrt 
und als Baupiste genutzt (siehe Abbildung, rote Linie). 

Währen der Sperrung ist der Zugang für die Anwohner weiterhin über das Riedli München-
buchsee sichergestellt. Der Landwirtschaftliche Verkehr wird falls notwendig über den Feldweg 
umgeleitet (siehe Abbildung 31, blaue Linie). Der Veloverkehr wird über die Bielstrasse umge-
leitet (siehe Abbildung 31, grüne Linie). Damit der Zugang der AMAG weiterhin gewährleistet 
ist, wird ein temporärer Zugang vom Moosrainweg Ost erstellt. Der genaue Standort wird vor 
der Ausführung mit der AMAG abgesprochen. 

 
Abbildung 31: Verkehrsführung währen der Ausführung Abschnitt SBB - Bielstrasse 
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Abschnitt Querung Bielstrasse bis Anschluss Unterhaltsweg 

Die Bielstrasse muss während dem Einbau des Wellstahldurchlasses und der Dammertüchti-
gung (Mörtelstopfsäulen und Fundationsersatz) im Bereich Einmündung Moosrainweg für jegli-
chen Verkehr gesperrt werden (siehe Abbildung, rote Linie). Die Sperrung dauert maximal 2 
Wochen und kann unter Berücksichtigung von Schichtbetrieb noch verkürzt werden. 

Währen der Sperrung ist der Zugang für den Anwohner- und Landwirtschaftsverkehr des Ge-
biet Moosrain weiterhin über das Riedli Münchenbuchsee und den Moosrainweg Ost sicherge-
stellt. Der motorisierte Individualverkehr wird über die die Kantonsstrasse (Moospinte-Urtenen) 
umgeleitet (siehe Abbildung 32, blaue Linie). Der Alltagsveloverkehr auf der Bielstrasse wird 
über die Velolandroute umgeleitet (siehe Abbildung 32, orange Linie). Der ÖV gemäss Rück-
sprache mit der RBS über die alte Lyssstrasse und den Längmattweg umgeleitet (siehe Abbil-
dung 32, violette Linie). Der Zugang zur AMAG ist über den Moosrainweg Ost gewährleistet. 

Die Verkehrsführung und -regelung wird vor Baubeginn mit der Polizei und dem Strassenin-
spektorat abgesprochen. Die Sperrung muss aufgrund der Ausnahmetransportroute frühzeitig 
terminiert und kommuniziert werden. 

 

 

Abbildung 32: Verkehrsführung währen der Ausführung 

 

4.3.10 Ökologische Ausgleichsmassnahmen / Ersatzmassnahmen 

Die betroffenen Fruchtfolgeflächen müssen nicht mit Ersatzflächen kompensiert werden. 
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4.4 Tangierte / weiterführende Projekte  
In Zukunft werden basierend auf dem jetzigen Wasserbauplan möglicherweise drei Projekte 
ausgeführt. 

Der Kanton plant die Verbesserung und Verbreiterung des Dammes der Bielstrasse. Das Projekt 
wurde nach dem Vorprojekt aber aus diversen Gründen (Finanzierung, Einspracherisiken, etc.) 
zurückgestellt und wird erst in ein paar Jahren wieder aufgenommen. Einzig der Abschnitt im 
Bereich der Einmündung in den Moosrainweg West wird im Zusammenhang mit der Gewäs-
serquerung mit dem vorliegenden Projekt ausgeführt. Mit diesem Vorgehen kann in Zukunft 
die Erschliessung des SVSA auch während einer Dammsanierung jeweils von einer Seite ge-
währleistet werden und allfällige Baurisiken im Bereich des Gewässers entfallen. 

Weiter plant der Kanton eine Deponieauffüllung nördlich der Bielstrasse. In diesem Zusammen-
hang sind die Verhandlungen mit den Parzelleneigentümer und Bewirtschafter noch im Gang. 
Ein Ausführungszeitpunkt ist nicht bekannt. 

Auch die Revitalisierung des naturfremden Urtene-Kanals bis zum Moossee wird in naher Zu-
kunft  geplant. 

Bei der Planung des Wasserbauplans Buechlimatt wurden alle aufgeführten Projekte berück-
sichtigt und die Schnittstellen bestmöglich gewährleistet. 
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6 Auswirkungen Projekt / Massnahmen  
Die Offenlegung des Buechlimattbachs weist in vielen Aspekten positive Auswirkungen für alle 
Beteiligten auf. Hinsichtlich Fauna entsteht durch die neuen Durchlässe eine neue Vernetzung 
mit dem Gebiet nördlich der Kantonsstrasse. Mit einer gezielten Bepflanzung im Gewässer-
raum wird die Gewässertemperatur anhand der Beschattung reguliert und gezielte Arten ge-
fördert. Gleichzeitig wirkt sich die Bepflanzung des Gewässerraums positiv auf das Heimat- 
und Ortsbild aus, da diese als einheitliche Siedlungsrandgestaltung gestaltet wird. 

Da das Gewässer nur einen sehr kleinen Normalabfluss aufweist und die Längsvernetzung in 
die Urtenen aufgrund der langen eingedolten Strecke in den Moossee im nördlichen Bereich 
der Bielstrasse nicht gegeben ist, hat das Projekt keine Auswirkungen bezüglich der Fischgän-
gigkeit. 
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7 Verbleibende Gefahren und Risiken  
Das Projekt weist keine nennenswerten verbleibenden Gefahren und Risiken auf. Einzig die 
Rückführung in den bestehenden, eingedolten Bach weist ein kleines Risiko zur Verklauselung 
auf und muss regelmässig geprüft resp. gereinigt werden. Eine Verklausung hätte eine Über-
schwemmung der dortigen Kulturfläche zur Folge, welche auch aufgrund eines Überlastfalles 
auftreten kann. 

Eine Überschwemmung im südlichen Bereich der Bielstrasse und somit der Industriezone kann 
aufgrund des sehr geringen Risikos einer Verklausung des Durchlasses ausgeschlossen werden. 
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8 Termine  

8.1 Grobterminprogramm  
 

Tabelle 6: Bisher getätigte und bevorstehende Termine 

Thema Termin 

Besprechung Fachliche Begleitgruppe 16. August 2021 

Mitwirkung  09.12.2021 - 17.01.2022 

Vorprüfung 2. / 3. Quartal 2022 

Vernehmlassung nach Anpassungen Vorprüfung 2. Quartal 2024 

Öffentliche Auflage 3./4. Quartal 2024 

Beschluss grosser Gemeinderat 1. Quartal 2025 

Genehmigung TBA 3. Quartal 2025 

Submissionsplanung 2026 

Submission 2026 

Projekt- und Kreditgenehmigung 3. / 4. Quartal 2026 

Ausführungspläne / Detailpläne erstellen 1. / 2. Quartal 2027 

Baubeginn 2027 

Bauende / Inbetriebnahme 2028 

 

8.2 Bauprogramm und Etappierung  
Das Bauprogramm sowie die Etappierung ist noch nicht bekannt und wird erst nach der Pro-
jekt- und Kreditgenehmigung festgelegt. 
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9 Grundlagenverzeichnis  

9.1 Projektgrundlagen  
- Diverse Grundlagen Geoportal Kt. Bern gem. technischem Bericht 

- Diverse Grundlagen Maps.admin / swisstopo gem. technischem Bericht 

- Werkleitungskataster diverser Medien 

- Grundbuchsituation (Stand Juli 2020)) 

- Resultate Roundtable 

- Gültige Normen und Gesetze 

- Aktuelles Luftbild RISTAG Ingenieure AG vom 23.10.2018 

- Vermessungstechnische Aufnahmen (GNSS), RISTAG Ingenieure AG 

9.2 Verwendete Studien / Berichte  
- Variantenstudium Gewässerumlegung, RISTAG Ingenieure AG vom 21.11.2018 

- Erläuterungsbericht zur erweiterten Variantenbewertung, RISTAG vom 03.05.2020 
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1 Versionsverwaltung und Verteiler  

1.1 Abkürzungen  
Tabelle 1: Abkürzungsverzeichnis 

Kürzel  Bedeutung  

AGR Amt für Gemeinden und Raumordnung 
ANF Abteilung Naturförderung (LANAT)) 
ASP Amt f. Strukturverbesserung u. Produktion (LANAT) 
AWA Amt für Wasser und Abfall 
BAFU Bundesamt für Umwelt 
BG-F Fachliche Begleitgruppe 
BHU Bauherrenunterstützung 
BS Beisitzer 
ERZ Denkmalpflege (Erziehungsdirektion Kt. Bern) 
FI Fischereiinspektorat 
FL Fachstelle Langsamverkehr (TBA) 
FS Fachstelle 
Gde. Gemeinde Münchenbuchsee 
GGR Grosser Gemeinderat (Parlament) 
GR Gemeinderat 
GRP Gewässerrichtplan Urtene 
HWS Hochwasserschutz 
JI Jagdinspektorat (LANAT) 
KAPO Kantonspolizei Kt. Bern 
LA Lenkungsausschuss 
LANAT Amt für Landwirtschaft und Natur (Kt. Bern) 
OIK III Tiefbauamt d. Kt. Bern, Oberingenieurkreis III 
PA Projektausschuss 
PHB Projekthandbuch 
PL Projektleiter 
PV Projektverfasser 
SB Stimmberechtigte 
SI Strasseninspektorat OIK III 
TBA Tiefbauamt d. Kt. Bern 
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1.2 Verwaltung Versionen  
Tabelle 2: Versionsindex 

Version Datum  Zuständig/Genehmigung  Bemerkungen  

1 10.02.2021 François Spring (inhaltlich) Entwurf an AGG, Gde und OIK III 
mit Aufbau, Struktur und Grund-
vorschlag  

1.1 28.05.2021 François Spring (inhaltlich) Schlusskorrekturen nach Rück-
meldungen Sitzung 10.05.2021 

1.2 04.06.2021 François Spring (inhaltlich) Korrekturen nach Rückmeldungen 
Sitzung vom 03.06.21 

 
1.3 Verteilerliste  
Tabelle 3: Verteilerliste 

Empfänger  Version 

Amt / 
Firma 

Person Funktion  1 1.1 1.2    

Gde K. Wüthrich Projektleiterin Planung, 
Umwelt und Energie 

 X X    

OIK III J. Bucher Leitbehörde / FS X X X    

AGG F. Röthenmund Bauherrschaft   X    

ibe  P. Vogel Bauherrenvertretung X X X    

RISTAG F. Spring Projektingenieur X X X    

RISTAG D. Salvisberg Projektingenieur Stv. X X X    

 

Weitere Beteiligte, wie z.B. die Fachstellen usw. erhalten das Projekthandbuch zum gegebenen Zeit-
punkt. 
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3 Projektziele  

3.1 Einleitung  
Das Amt für Grundstücke und Gebäude des Kantons Bern (AGG) beabsichtigt bis im Jahr 2028 für das 
Strassenverkehrs- und Schifffahrtsamt (SVSA) einen Neubau in der Gemeinde Münchenbuchsee im 
Gebiet Buechlimatte zu realisieren. Der Neubau ist auf den Parzellen 2360 und 622 geplant (siehe 
Abbildung 1, orange Fläche). 

Im Projektperimeter befindet sich der Buechlimattbach. Es handelt sich dabei um ein eingedoltes Ne-
bengewässer des Urtenenbachs, dass im heutigen Zustand längs am Rande der Bauparzellen (2360 
und 622) verläuft. Im Zuge des Planungsprozesses für den Neubau des SVSA muss eine Gewässerum-
legung und damit eine Ausdolung definiert (Auflage ZPP) resp. realisiert werden. 

Als Nebengewässer ist der Buchlimattbach nicht im Gewässerrichtplan der Urtenen enthalten resp. 
weist keine Massnahmen auf. Einzig der anzuschliessende Abschnitt 1A ist im Gewässerrichtplan als 
Massnahme zur Bachumlegung und Ausdolung eingetragen (Siehe Abbildung 1). 

 

 

Abbildung 1: Ausschnitt Gewässerrichtplankarte, 21.06.2019 rev. 30.11.2016, Hunziker Betatech AG 
und naturaqua PBK 
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3.3 Projektschwerpunkte  
Das Projekt sieht vor, den eingedolten Buchlimattbach umzulegen und bis zur Bielstrasse aus-
zudolen. Diesbezüglich ist dem Hochwasserschutz im ausgedolten Zustand eine erhöhte Auf-
merksamkeit zu schenken. Der Schutz muss sowohl für das angrenzende Industriegebiet wie 
auch für das angrenzende Kulturland eingehalten werden. 

Als Schutzziel wird für das Kulturland HQ 20 exkl. Freibord und für die Industrie HQ 100 inkl. 
Freibord definiert. Die beiden geplanten Durchlässe unter dem Moostrainweg West und der 
Bielstrasse werden für ein HQ 100 mit einem Freibord nach KOHS dimensioniert. Der Nachweis 
ist mittels hydraulischer Berechnung zu erbringen. 

Ein weiterer Projektschwerpunkt ist die naturnahe Realisierung des Wasserbaus gemäss Art 4 
WBG und Art. 37 GSchG mit Einbezug der entsprechenden Fachstellen. Weiter soll die Sied-
lungsrandgestaltung anhand einer gezielt gewählten Bepflanzung im Gewässerraum des Buch-
limattbaches neu erstellt resp. verlegt werden. 
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4 Projektorganisation  

4.1 Einleitung  
Die Projektorganisation ist ein massgebendes Element für eine erfolgreiche Bearbeitung des 
Projektes. 

Dabei wird festgelegt, was für Organe, Gruppen, Gremien und Ausschüsse nötig sind um den 
jeweiligen Projektstand und die Lösungsansätze zu diskutieren, zu beurteilen und das weitere 
Vorgehen zu definieren und zu genehmigen. Diese müssen dem Organisationsreglement der 
Gemeinde entsprechen oder allenfalls von der richtigen Stelle genehmigt werden. 

Dabei wird verbindlich festgelegt, welche Personen in welchen Gremien und Organen Einsitz 
haben, was sie für Entscheidungskompetenzen haben, wann sich diese treffen und wie bei ei-
ner Eskalation, resp. nicht Erreichen von Phasenzielen vorzugehen ist. 

Dadurch werden die Termine besser eingehalten und die Gesamtakzeptanz des Wasserbaupla-
nes massgeblich gesteigert, so dass der Hochwasserschutz und die ökologischen Massnahmen 
am Buechlimattbach erfolgreich umgesetzt werden können. 
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4.2 Bauherr schaft  (Amt für Grundstücke und Gebäude)  
Die Einwohnergemeinde Münchenbuchsee ist gemäss Art. 9 Wasserbaugesetz (WBG) grund-
sätzlich wasserbaupflichtig für die notwendige Revitalisierung des eingedolten Gewässers. 
Aufgrund des Bauvorhabens auf der entsprechenden Parzelle überträgt die Gemeinde die ge-
samte Erarbeitung, Ausführung und dadurch entstehende Kosten für die Umlegung und Revi-
talisierung des Buchlimattbaches als Auflage an das AGG.  

Die volle Finanzkompetenz/-verantwortung (Bruttobeschluss) liegt bei der Bauherrschaft dem 
AGG. 

Das dafür nötige Planerlassverfahren läuft weiterhin über die Einwohnergemeinde. 

 

Aufgaben 

- Planungs- und Revitalisierungspflichtig 
- Wird regelmässig über Stand der Arbeiten informiert 
- Sicherstellung der Finanzierung 
- Vergabe von Aufträgen 

Kompetenzen 

- Finanzkontrolle übergeordnet 
- Auftragserteilung 
- Finanzkompetenz 

Sitzungen 

- Teilnahme an Sitzungen des Projektausschusses 
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4.3 Wasserbaupflichtiger (Einwohnergemeinde)  
GR und grosser GR 
- Beschluss und Einreichung Wasserbauplan 
- Gesuchsstellung für Subventionen 
- Weiterleitung der Subventionen an Bauherrschaft AGG (Infrastrukturvertrag) 

4.3.1 Legislative: Grosser Gemeinderat (GGR) 

Der Grosse Gemeinderat ist das Parlament der Gemeinde und beschliesst in abschliessender 
Zuständigkeit über Erlass von Überbauungsordnungen, die nicht von Art und Mass der Nut-
zung der Grundordnung abweichen. Der Wasserbauplan Buechlimatt entspricht einer Über-
bauungsordnung. 

Der GGR wählt die Mitglieder ständiger und nichtständiger Kommissionen. 

Der GGR tagt rund alle zwei Monate. 

 

Aufgaben 

- Wasserbaupflicht 
- Wird regelmässig über Stand der Arbeiten informiert 

Kompetenzen 

- Genehmigung zur Auflage 

Sitzungen 

- Informationsanlässe, Veranstaltungen 
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4.3.2 Exekutive: Gemeinderat (GR) 

Der Gemeinderat trifft die für den Vollzug von Beschlüssen der Stimmberechtigten und des 
Grossen Gemeinderats nötigen Massnahmen. 

Der GR beschliesst die Überbauungsordnungen und Detailerschliessungen in den Zonen mit 
Planungspflicht (ZPP) gemäss kantonaler Gesetzgebung. 

 

Aufgaben 

- Wasserbaupflicht 
- Wird regelmässig über Stand der Arbeiten informiert  
- Koordination mit Tätigkeiten in den Gemeinden, Erkennen von Konfliktpunkten 

Kompetenzen 

- Antrag zur Genehmigung zur Auflage an den GGR 

Sitzungen 

- Informationsanlässe, Veranstaltungen 
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4.4 Projektausschuss (PA) 
Der Projektausschuss ist über alle Aspekte des Projektes im Bild und prüft die Argumente der 
Begleitgruppen und Anstösser, nimmt die wasserbautechnischen Erkenntnisse des Projektinge-
nieurs entgegen, konsultiert die Leitbehörde zur Meinungsfindung und bereitet Entscheidun-
gen vor, die dem AGG und allenfalls dem GR resp. GGR unterbreitet werden müssen. 

Der Projektausschuss stellt sich wie folgt zusammen: 

Tabelle 4: Projektausschuss (PA) 

Stelle Kürzel  Person Bezeichnung / Funktion  

AGG FR Frank Röthenmund Bauherrschaft 
Präsident PA 

ibe PV Patrick Vogel Bauherrenvertretung 

Bauabteilung Gde KW Katharina Wüthrich Projektleiterin Planung Umwelt 
Energie 

TBA OIK III JB Jörg Bucher Leitbehörde Wasserbau 

RISTAG FS François Spring Projektingenieur  

RISTAG DS Daniel Salvisberg Projektingenieur Stv. 

 

Der Projektausschuss tagt nach Bedarf, nach Möglichkeit vor den Sitzungen des Gemeindera-
tes und des Grossen Gemeinderates. 

Aufgaben 

- Einbringen von Beiträgen aus Sicht der Kommissionen, resp. Lokalkenntnissen 
- Erkennen von möglichen Konfliktpunkten 
- Diskussion von Vorschlägen zur Projektverbesserung 
- Antrag zur Genehmigung einzelner Planungsschritte 
- Unterstützung bei der politischen und strategischen Führung des Projektes 
- Überwachung von Terminprogramm und Stand der Arbeiten 

Kompetenzen 

- Finanzkontrolle Projekt 
- Vorschläge und Anträge an die Bauherrschaft 
- Beschlusskompetenz WBP gemäss OGR Gemeinde Münchenbuchsee 
- Finanzkompetenz gemäss internen Weisungen/Organisation Bauherr AGG 
- Vorbereitung Auftragserteilung 

Sitzungen und Anlässe  

- ca. 4-10 Projektausschuss-Sitzungen / Jahr  
- evtl. Beizug für zusätzliche Anlässe (je nach Kommunikationskonzept)  
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4.5 Fachliche Begleitgruppe (BG -F) 
Wasserbauprojekte haben weitragende fachliche Aspekte in den unterschiedlichsten Bereichen 
wie z.B. Flora, Fauna, Hochwasserschutz, Gewässerschutz usw. die im Wasserbauplan behan-
delt und nach den gesetzlichen Randbedingungen umgesetzt werden müssen. Damit von An-
fang an ein fachlich korrektes und realisierbares Projekt erarbeitet werden kann, wird die fach-
liche Begleitgruppe (BG-F) zusammengestellt. 

Die Fachliche Begleitgruppe wird bei Bedarf aufgeboten und lässt sich über den Projektstand 
und dessen Projektzwänge informieren. Dabei werden die entsprechenden Dokumente früh-
zeitig versendet, damit die Fachstellen an den Besprechungen konkret zu den Lösungsvor-
schlägen betreffend gesetzlichen Vorgaben Stellung nehmen können. 

Die Teilnehmer der jeweiligen Fachstellen des Kantons und Bundes werden je nach Projektfort-
schritt und zu diskutierender Problemstellung bestimmt. Dazu ist die Empfehlung der Leitbe-
hörde einzuholen. 

Die Fachliche Begleitgruppe tagt phasengerecht. 

Das TBA OIK III steht der Fachlichen Begleitgruppe vor und leitet sie. 

 

Die Fachliche Begleitgruppe stellt sich wie folgt zusammen (nicht abschliessend): 

Tabelle 5: Fachliche Begleitgruppe (BG-F), nach Bedarf teilnehmend 

Stelle Kürzel  Person Bezeichnung / Funktion  

TBA OIK III JB Jörg Bucher Leitbehörde Wasserbau, 
Präsident BG-F 

AWA NC Nicole Chollet Häusler Grundwasser und Altlasten 

AWA HK Dr. Hans Peter Kleiber Grundwasser und Altlasten 

LANAT CR Christoph Rudolf Strukturverbesserung & Produktion 

LANAT TM Thomas Mathis Naturförderung 

LANAT AK Andreas Knutti Fischereiinspektorat 

AGR RW Rolf Widmer Abteilung Gemeinden 
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Aufgaben 

- Erkennen von möglichen Konfliktpunkten 
- Diskussion von Vorschlägen zur Projektverbesserung 
- Überprüfung der Einhaltung der gesetzlichen Randbedingungen 
- Unterstützung bei der politischen und strategischen Führung des Projektes 

Kompetenzen  

- Keine Entscheidungskompetenzen 
- Vorschläge und Anträge an den Projektausschuss 
- Technische Auflagen an das Projekt (nur durch Fachstellen) 

Sitzungen und Anlässe  

- ca. 1-2 Begleitgruppen-Sitzungen / Jahr 
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4.6 Anstösser (A) 
Die Anstösser stellen einen wichtigen Bestandteil aller Projektinvolvierten dar. Ein möglichst 
früher Einbezug aller Anstösser stellt die Basis eines möglichst reibungslosen Bewilligungsver-
fahrens dar. 

Nach definitiver Festlegung der Gewässerlinienführung sollen die Anstösser mittels Informati-
onsanlass durch den Projektingenieur informiert werden. Die Gemeinde übernimmt in diesem 
Fall die Organisation und den Versand der Einladungsbriefe für die Infoveranstaltung. Weiter 
steht die Gemeinde während der Sitzung für rechtliche Fragen usw. zur Verfügung. 

Der Aufbau einer Vertraglichen Basis zwischen dem Bauherrn und den Anstössern soll mög-
lichst früh begonnen und phasengerecht gepflegt werden. 

 

Tabelle 6: Anstösser (A) 

Parzelle Eigentümer  Bemerkung  

710 Einwohnergemeinde Münchenbuchsee Ausgedolt 

2292 Schweizerische Bundesbahnen SBB Durchlass 
Moosrainweg 

988 Burgergemeinde Münchenbuchsee Ausgedolt 

2652 Tiefbauamt des Kantons Bern OIK III Durchlass 
Bielstrasse 

662 Strahm-Bühlmann Hans-Ulrich Eingedolt 

2122 Burgergemeinde Münchenbuchsee Eingedolt 

2065 Einwohnergemeinde Münchenbuchsee Eingedolt 

2077 Burgergemeinde Münchenbuchsee Anschluss Schacht 
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4.7 Organigramm  
 

 
Abbildung 3: Organigramm 
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4.8 Übersicht der Aufgaben und Kompetenzen der Organe  
 

 

Abbildung 4: Aufgabenmatrix 
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5 Projektbearbeitung  

5.1 Planungsprozess Wasserbauplan (vereinfacht ) 
 

 

Abbildung 5: Planungsprozess 
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5.2 Phasenziele 

5.2.1 Allgemein 

Die Phasenziele sind mit dem Terminprogramm gekoppelt und sollen dem Projektausschuss als 
Leitfaden dienen. Die Termine können sich aus unvorhersehbaren Gründen (z.B. Eigentümer-
gespräche) strecken, die Phasenziele müssen jedoch, unabhängig von der Terminplanung er-
reicht werden. 

Sind die nachfolgend beschriebenen Phasenziele nicht erreicht, kann die betroffene Phase 
nicht abgeschlossen werden und muss mit geeigneten Massnahmen zum Abschluss gebracht 
werden, bevor die nächste Phase in Angriff genommen werden kann. Überschneidungen sind 
möglich. 

 

5.2.2 Phase "Konsolidierung" ( März 2021) 

Die Phase Konsolidierung soll alle Projektbeteiligten auf den aktuellen Stand der Arbeiten brin-
gen. Das Projekthandbuch wird genehmigt, die Mitglieder der verschiedenen Gremien sind de-
finiert, in geeigneter Form informiert und in die Projektorganisation eingebunden. 

 

Phasenziele 

- Projekthandbuch ist von den Beteiligten gem. Verteiler bereinigt und verabschiedet 
- Die Mitglieder des Projektausschusses sind über den aktuellen Projektstand im Bild 
- Sämtliche Ansprechpersonen des Projektausschusses und der Begleitgruppen sind be-

kannt und über den Projektstart und das weitere Vorgehen informiert 
- Erstkommunikation ist organisiert (siehe Kap. 6, Grundkommunikation) 

 

Kritische Punkte 

- Termine 

 

Auswirkungen der kritischen Punkte 

- Terminverzögerung 
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5.2.3 Phase "Erarbeitung Projektschwerpunkte" ( März bis Juni 2021) 

Die Phase der Erarbeitung der Projektschwerpunkte beschreibt den Prozess der Lö-
sungsfindung betreffend Hochwasserschutz und Ausdolung sowie Revitalisierung unter Einbe-
zug aller Beteiligten und unter Berücksichtigung aller örtlichen Aspekte, Gesetze, Verordnun-
gen, Richtlinien, Merkblätter etc..  

Dabei sind Sitzungen des Projektausschusses, der fachlichen Begleitgruppe sowie der Anstösser 
vorgesehen. Der Prozess soll die breite Akzeptanz des Projektes fördern. 

Als erster Schritt muss der beauftragte Projektverfasser sämtliche bestehenden Grundlagen be-
schaffen und die Projektpläne auf Stand Bewilligungsphase erstellen.  

Dies betrifft unter anderem folgende Grundlagen/Arbeiten: 

- Kenntnis aller bestehenden Akten 
- Neubeschaffung Grundbuchsituation digital 
- Neubeschaffung Werkleitungen sämtlicher Werkbetreiber 
- Neubeschaffung aktuelle Grundeigentümerlisten 

Die Aufzählung ist nicht abschliessend. 

 

Phasenziele (siehe auch Kap. 3.3): 

- Projektschwerpunkte sind technisch gelöst 
- Linienführung (vertikal und horizontal), Ausbaustandard, Freibord nach KOHS, Raumbe-

darf, Landbedarf und Nutzungseinschränkungen sind abschnittsweise definiert 
- Hydraulik ist grob geprüft und Durchlässe sind dimensioniert 
- Konzept Absturzbauwerk ist definiert 
- Nutzen-/Kostenverhältnis ist optimiert 
- Lösung wird von den Fachstellen und der Politik unterstützt 
- Direktbetroffene wurden in den Prozess eingebunden und sind vorinformiert 
- Mitwirkung in geeigneter Art 
- Kostenvoranschlag erstellt 

 

Kritische Punkte Phase 

- zu optimistischer Zeitplan (z.B. Verhandlungen) 
- keine Einigung mit Grundeigentümer 
- Diskrepanz zwischen Anforderungen verschiedener Fachstellen an Projekt 

 

Auswirkungen der kritischen Punkte 

- Terminverzögerungen und Kostenüberschreitungen  
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5.2.4 Phase "Fertigstellung Wasserbauplandossier" ( 3./4. Quartal 2021) 

Die Phase der Fertigstellung des Wasserbauplandossiers beinhaltet die Komplettierung sämtli-
cher Akten für die Dossiers unter Berücksichtigung der vorangegangenen Schritte und Ent-
scheide. 

 

Phasenziele 

- Erstellung der Wasserbauplandossiers zur Vorprüfung an die Leitbehörde und Fachstel-
len 

 

Kritische Punkte 

- Zu optimistischer Zeitplan 

 

Auswirkungen der kritischen Punkte 

- Terminverzögerungen 
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6 Kommunikation/Information  
Die Verantwortung für die Kommunikation liegt beim Projektausschuss. Ein standardisiertes 
Traktandum «Kommunikation» soll bei den Sitzungen des Projektausschusses die Kommunika-
tion behandeln. Ein intensives und vollumfängliches Informieren ist nicht nur gegen aussen 
sondern auch gegen innen (GR u. GGR) unumgänglich um eine breite Akzeptanz zu erreichen. 

Ein Kommunikationskonzept wird im Projektausschuss besprochen und entsprechend ausgear-
beitet.  

Wichtig erscheinen zum heutigen Zeitpunkt folgende Grundkommunikationen: 

- Information/Anfrage der Teilnehmer in der Fachlichen Begleitgruppe 
- Information Linienführung und Landerwerb (GR, GGR und Anstösser) 
- Regelmässige Informationen über Projektfortschritt (innen und aussen) 
- Definition Anlaufstelle bei Fragen (SPOC) 

Als Zielgruppe gelten zukünftig insbesondere: 

- Anstösser, Eigentümer und Pächter 
- Bevölkerung 
- Lokale und regionale Medien 
- Gremien und Vereine 
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9 Beilagenverzeichnis  
Beilage 1 Adressliste 

Beilage 2 Terminplan 

 



Amt für Grundstücke und Gebäude (AGG)
Neubau SVSA

B20142 Neubau SVSA

Funktion/Abteilung Firma/Amt Zuständig Strasse Nr PLZ Ort Tel E-Mail

Bauherrschaft Amt für Grundstücke und Gebäude Frank Röthenmund Reiterstrasse 11 3011 Bern 031 636 83 13 frank.roethenmund@be.ch

Bauherrschaft (Präsident PA) Amt für Grundstücke und Gebäude Frank Röthenmund Reiterstrasse 11 3011 Bern 031 636 83 13 frank.roethenmund@be.ch
Bauherrenvertretung institut bau+energie Patrick Vogel Höhenweg 17 3006 Bern 079 448 29 37 patrick.vogel@ibe.ch
Projektleiter RISTAG Ingenieure AG François Spring Eigerweg 4 3322 Urtenen-Schönbühl 031 858 11 11 f.spring@ristag.ch
Projektverfasser RISTAG Ingenieure AG Daniel Salvisberg Eigerweg 4 3322 Urtenen-Schönbühl 031 858 11 11 d.salvisberg@ristag.ch
Bereichsleiter Wasserbau Tiefbauamt des Kantons Bern, OIK III Jörg Bucher Kontrollstrasse 20 2501 Biel 031 635 96 11 joerg.bucher@be.ch
Projektleiterin Planung/Umwelt/Energie Einwohnergmeinde Katharina Wüthrich Bernstrasse 12 3053 Münchenbuchsee 031 868 82 43 wuethrich.k@muenchenbuchsee.ch

Bereichsleiter Wasserbau (Präsident F-BG) Tiefbauamt des Kantons Bern, OIK III Jörg Bucher Kontrollstrasse 20 2501 Biel 031 635 96 11 joerg.bucher@be.ch
Grundwasser und Altlast AWA Nicole Chollet Häuser Reiterstrasse 11 3013 Bern 031 633 38 11 nicole.chollet@be.ch
Grundwasser und Altlast AWA Dr. Hans Peter Kleiber Reiterstrasse 11 3013 Bern 031 633 38 11 hans-peter.kleiber@be.ch
Strukturverbesserung & Produktion LANAT Christoph Rudolf Rütti 5 3052 Zollikofen 031 636 14 05 christoph.rudolf@be.ch
Naturförderung LANAT Urs Känzig Schwand 17 3110 Münsingen 031 636 14 50 urs.kaenzig@be.ch
Fischereiinspektorat LANAT Andreas Knutti Schwand 17 3110 Münsingen 031 636 14 80

Abteilung Gemeinden AGR Rolf Widmer Nydeggasse 11/13 3011 Bern 031 633 77 82 rolf.widmer@be.ch

Parzelle 710, 2065 Einwohnergmeinde Katharina Wüthrich Bernstrasse 12 3053 Münchenbuchsee 031 868 82 43 wuethrich.k@muenchenbuchsee.ch
Parzelle 2292 Schweizerische Bundesbahnen SBB

Parzelle 988, 2077, 2122 Burgergemeinde
Daniel Kobi (Präsident)
Claude Monnier (Sekretär)

Schwanengasse 5/7 3001 Bern

Parzelle 2652 Tiefbauamt des Kantons Bern, OIK III Jörg Bucher Kontrollstrasse 20 2501 Biel 031 635 96 11 joerg.bucher@be.ch
Parzelle 662 Privat Strahm-Bühlmann Hans-Ulrich Hirzenfeldweg 60a 3053 Münchenbuchsee 079 667 61 77

Adressliste

Projektausschuss (PA)

Anstösser (A)

Bauherrschaft

Fachliche Begleitgruppe (F-BG)

RISTAG Ingenieure AG
3322 Urtenen-Schönbühl
+41 31 858 11 11
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1 Ausgangslage  

1.1 Projektbedürfnis  
Das Amt für Grundstücke und Gebäude des Kantons Bern (AGG) beabsichtigt in mittelfristi-
gem Zeithorizont für das Strassenverkehrs- und Schifffahrtsamt (SVSA) in der Gemeinde Mün-
chenbuchsee im Gebiet Buechlimatte auf den heutigen Parzellen 2360 und 622 einen Neubau 
zu realisieren. Im Projektperimeter befindet sich der Buechlimattbach als Nebengewässer des 
Urtenenbachs. Im heutigen Zustand verläuft der Bach längs am Rande der Bauparzellen (2360 
und 622) und ist eingedolt. Im Zuge des Planungsprozesses für den Neubau des SVSA muss ei-
ne Gewässerum- und Offenlegung geprüft und realisiert werden. 

 
Abbildung 1: Übersichtskarte 
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1.2 Rahmenbedingungen  

1.2.1 Roundtable 

Im Rahmen eines Roundtables vom 25.06.2018 wurden die Rahmenbedingungen besprochen 
und mögliche Linienführungen diskutiert. Die Resultate des Roundtables bilden eine erste 
Grundlage zur Erarbeitung eines Variantenstudiums. 

1.2.2 Raumplanerische Rahmenbedingungen Gemeinde Münchenbuchsee 

In der Ortsplanung der Gemeinde Münchenbuchsee ist das Gebiet Buechlimatte als Zone mit 
Planungspflicht (ZPP) Nr. 1 ausgeschieden. In der ZPP sind diverse Rahmenbedingungen festge-
legt. Die Zufahrt zu den Gewerbe- und Industriebauten in diesem Gebiet haben über zwei 
Stichstrassen ab der Kantonsstrasse zum Moosrainweg zu erfolgen. Diese sind heute beste-
hend und sollen auch als Erschliessung für den Neubau SVSA genutzt werden. 

Weitere Einzonungen im Gebiet Buechlimatte sind seitens Gemeinde, zumindest mittelfristig, 
nicht geplant. So ist auch davon auszugehen, dass in Richtung Westen (Parz. 988) der Sied-
lungsbereich nicht erweitert wird. 

Weiter ist im Richtplan Abbau, Deponie und Transport der Regionalkonferenz Bern-Mittelland 
das Gebiet Obermoos als möglicher zukünftiger Standort definiert. Dies betrifft den nördlich 
an den Projektperimeter angrenzenden Landabschnitt zwischen der Kantonsstrasse und der 
Autobahn T6. 

1.2.3 Rahmenbedingungen Wasserbau 

Mit dem hier erarbeiteten Variantenstudium soll sichergestellt werden, dass eine Offenlegung 
des gesamten Gewässerabschnitts des Buechlimattbachs zwischen der Trasse der SBB im Sü-
den und des Urtenenbachs im Norden möglich ist. 

Gemäss Aussagen des Tiefbauamts des Kantons Bern, Abteilung Wasserbau, ist mit dem Neu-
bau des SVSA aber nur die Offenlegung zwischen Trasse SBB und der Kantonsstrasse (inkl. 
Durchlass Kantonsstrasse) zu realisieren. Die technische Machbarkeit für eine spätere Offenle-
gung des Gewässers bis zum Urtenenbach ist aber im Rahmen des Projekts sicherzustellen. 

1.2.4 Trasse-Erneuerung SBB 

Die SBB hat verschiedene Wasserbau-, resp. Erfüllungspflichtige Organe angeschrieben betref-
�I�H�Q�G���g�2�E�H�U�E�D�X�H�U�Q�H�X�H�U�X�Q�J���6�%�%���D�X�I���G�H�U���6�W�U�H�F�N�H���0�ß�Q�F�K�H�Q�E�X�F�K�V�H�H���=�R�O�O�L�N�R�I�H�Q-�6�F�K�ß�S�I�H�Q�v�����'�D�E�H�L��

sind Anliegen betreffend Erneuerung, Linienführungen und Einleitungen von Trasse-Wasser in 
�%�H�]�X�J���]�X���G�H�Q���E�H�V�W�H�K�H�Q�G�H�Q���g�%�D�F�K�O�H�L�W�X�Q�J�V-�4�X�H�U�X�Q�J�H�Q�v���H�U�Z�Ç�K�Q�W�����5�H�D�O�L�V�D�W�L�R�Q���J�H�P�Ç�V�V���6�F�K�U�H�L�E�H�Q��

ca. 2020. Dieser Aspekt muss in der weiteren Projektbearbeitung nach dem Variantenstudium 
beachtetet werden. Die Massnahmen der SBB machen allenfalls eine Erneuerung des Durchlas-
ses notwendig. 
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1.3 Projektgrundlagen  
Zur Erarbeitung des vorliegenden Variantenstudiums wurden folgende Grundlagen recher-
chiert und erarbeitet und konnten für die Projektentwicklung herangezogen werden: 

- Diverse Grundlagen Geoportal Kt. Bern, Anhang 1 

- Werkleitungskataster diverser Medien 

- Grundbuchsituation (Stand Oktober 2018) 

- Resultate Roundtable 

- Gültige Normen und Gesetze 

- Aktuelles Luftbild RISTAG Ingenieure AG vom 23.10.2018 

- Vermessungstechnische Aufnahmen (GNSS) vom 06.11.2018 

1.4 Einzugsgebiet  
Das Einzugsgebiet des Buechlimattbachs umfasst ca. 0.40 km2. Es erstreckt sich dabei über das 
Obermoos und die Buechlimatte bis in den Bäreriedwald (siehe Abbildung 2) 

Ca. 7 ha des Einzugsgebiets sind bewaldet, der grösste Teil des Einzugsgebiets wird landwirt-
schaftlich genutzt (ca. 24 ha), ein kleiner Teil ist überbaut (ca. 9 ha). Auf Abbildung 2 ist das Ein-
zugsgebiet des Buechlimattbachs ersichtlich. 

 
Abbildung 2: Übersichtsplan über das Einzugsgebiet des Buechlimattbachs 
mit der Unterteilung in die einzelnen Teileinzugsgebiete. 
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1.5 Berechnung Hochwasserabfluss  
Die Berechnung des Hochwasserabflusses erfolgt mit dem Programm HAKESCH (Hochwasser-
abschätzung in kleinen Einzugsgebieten der Schweiz) des Bundesamts für Umwelt BAFU.  

Da der Buechlimattbach an zwei Stellen die Bahnlinie quert, anschliessend in Richtung Norden 
fliesst, wo er sich im Bereich Parzelle 2445 vereint, wurde das Einzugsgebiet in Teileinzugsge-
biete unterteilt und für folgende drei Stellen im Bachlauf die Hochwassermengen berechnet. 

- Gebiet A Berechnungspunkt vor Querung oberhalb Bahnlinie, relevante Hochwasser-
menge für Bahnquerung 

- Gebiet A+B Berechnungspunkt vor Vereinigung bei Parzelle 2445, relevante Hochwas-
sermenge für Abschnitt Buechlimatt 

- Gebiet A+B+C+E Berechnungspunkt bei Einleitung in Urtene, relevante Hochwasser-
menge für Kantonsstrassenquerung und Einleitung 

Mit Hilfe der Teileinzugsgebiete werden die Abflüsse an den Stellen berechnet. Die für die Be-
rechnung benötigten Parameter und Kennwerte wurden entweder bei einer Begehung vor Ort 
oder anhand von bekannten, vergleichbaren Situationen ermittelt oder anhand von Tabellen-
werten festgelegt. Die für die Berechnung verwendeten Parameter und Grundlagedaten sind in 
Tabelle 1 aufgeführt. 

Tabelle 1: Zusammenstellung Parameter und Grundlagedaten für die Berechnung der Hochwas-
serabflüsse mit HAKESCH. 

 
 

Gebiet A 
(0.16 km2) 

Gebiet A+B 
(0.19 km2) 

Gebiet 
A+B+C+E* 
(0.31 km2) 

M
or

ph
ol

og
ie

 

Länge Hauptgerinne 170 m 465 m 740 m 

Strecke Quelle bis Wasserscheide 170 m 170 m 170 m 

Totale Gerinnelänge 390 m 690 m ���t���������P 

Höhendifferenz Gerinne 
(Quelle bis Einmündung) 

565 - 538 
= 27 m 

565 - 526 
= 39 m 

565 - 524 
= 41 m 

Höhendifferenz Gelände 
(Krete bis Einmündung) 

593 - 538 
= 55 m 

593 - 526 
= 67 m 

593 - 524 
= 69 m 

G
er

in
ne

pa
ra

m
et

er 
be

im
 A

us
la

ss 

geschätzter Fliessquerschnitt 0.01 m2 0.01 m2 0.03 m2 

benetzter Umfang (geschätzt) 0.15 m 0.20 m 0.5 m 

geschätzte Fliesstiefe 2 cm 5 cm 10 cm 

Gefälle (Annahme) 20 % 5 % 0.1 % 

Rauhigkeitselement �H�� = d90 0.02 m 0.02 m 0.02 m 
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V
eg

et
at

io
n vergletscherte Flächen - - - 

versiegelte Flächen - - 
nicht berück-

sichtigt*  
G

eb
ie

ts
be

ur
te

ilu
ng

 ���� (Rickli/Forster) Abflusskoeffizient Wald: 0.15, Feld: 0.10 

�D (Taubmann) Abflussbeiwert Wald: 55, Feld: 64 

Wasserspeichervermögen WSV 
(WSL-Clark) 

Wald: 40, Feld: 30 

Benetzungsvolumen nach Kölla 25 mm 
* Das Gebiet D ist stark überbaut, für die Dimensionierung muss ein zusätzlicher Zufluss aus der Siedlungsentwäs-
serung berücksichtigt werden. 

Die Berechnung mit HAKESCH ergibt für die einzelnen Gebiete die in Tabelle 2 zusammenge-
stellten Hochwasserabflüsse. 

Tabelle 2: Zusammenstellung Hochwasserabflüsse der einzelnen Teilgebiete gemäss der Berech-
nung mit HAKESCH, Werte gemittelt. 

 HQ 20 [m3/s] HQ 100 [m3/s] 

Gebiet A 0.30 0.60 

Gebiet A+B 0.35 0.65 

Gesamtes Einzugsgebiet 0.50 0.70 

1.6 Festlegung Hochwasserabflüsse  
Im Hinblick auf die Schutzziele wurden folgende Hochwasserabflüsse (siehe Tabelle 3) für den 
Buechlimattbach festgelegt. 

Tabelle 3: Zusammenstellung festgelegter Hochwasserabflüsse für den Buechlimattbach 

 Gebiet A Gebiet A + B 

HQ20 0.3 m3/s 0.35 m3/s 

HQ100 0.6 m3/s 0.65 m3/s 

HQ300 = EHQ 0.7 m3/s 0.75 m3/s 

 
Das Teileinzugsgebiet D (versiegelte Flächen aus Gewerbe und Industrie) muss bei einer mögli-
chen Weiterleitung in Richtung Osten zusätzliche berücksichtigt werden. 

Für die Dimensionierung und Ausgestaltung des Abflussquerschnitts ist nebst den Hochwas-
sermengen ebenfalls die Abflussmenge Q347 massgebend. Die Menge gibt an, welcher Abfluss 
an 347 Tagen im Jahr nicht unterschritten wird. Gemäss den Basisgebieten des Hydrologischen 
Atlas der Schweiz kann im betrachteten Einzugsgebiet mit einer Abflussspende q347 von 2 - 4 
l/s*km2 gerechnet werden. Bei einer Einzugsgebietsfläche von 0.40 km2 (inkl. bebautes Gebiet) 
ergibt dies eine Abflussmenge Q347 von 0.8 - 1.6 l/s. Für die weitere Bearbeitung wird mit ei-
nem Mittelwert von ca. 1.20 l/s gerechnet. 
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1.7 Festlegung Gewässerraum 
Aufgrund der festgelegten Abflussmengen soll ein Gewässerraum von mindestens 11 m Breite 
ausgeschieden werden. Im Bereich, wo in den Varianten B und C das Gerinne westlich der Lie-
genschaft AMAG geführt wird, wird eine Erweiterung des Gewässerraums auf 12-15 m auf-
grund des Geländeeinschnittes (ermöglicht flachere Böschungen) als sinnvoll erachtet. Der 
Gewässerraum ist mit einem definitiven Wasserbauprojekt festzulegen. 
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2 Variantenstudium  

2.1 Varianten Gewässerführung  
Im Rahmen des Roundtables wurden diverse Linienführungen diskutiert, bewertet und verwor-
fen, respektive zur Weiterbearbeitung empfohlen. Es werden grundsätzlich drei Varianten als 
sinnvoll erachtet und sollen weiterverfolgt und auf deren technische Machbarkeit geprüft wer-
den: 

- Variante Ak + C (rot) 

- Variante B (blau) 

- Variant E (grün) 

- Mögliche Anschlussvarianten an Urtenenbach (violett) 

 
Abbildung 3: Projektvarianten 

  

Parz. 988 

Bauparz. 2360 

AMAG  

Volvo  
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2.2 Variante A k + C 

2.2.1 Linienführung 

Diese Variante besteht aus zwei einzelnen Teilvarianten und sieht den Gewässerverlauf am 
westlichen Rand der Bauparzelle (2360) zwischen dem Auslass bei der Trasse SBB und dem 
Moosrain weg vor (Variante Ak). Im Bereich Moosrainweg wird die Strasse gequert und die 
Gewässerführung verläuft westlich der Zufahrt AMAG (Variante C). Diese Variante weist bis 
und mit der Querung der Kantonsstrasse eine Länge von ca. 300 m auf (Variante Ak ca. 100 m, 
Variante C ca. 200 m). Um bei der Teilstrecke C die Tiefe des Einschnitts zu verringern, soll im 
Bereich der südwestlichen Ecke der Parzelle AMAG die Strasse um ca. 0.80 �y 1.00 m erhöht 
werden. Aufgrund der topologischen Gegebenheiten (Liegenschaft AMAG leicht erhöht), sollte 
die Erhöhung ohne grosse technische Bauten wie Stützmauern usw. möglich sein. 

 
Abbildung 4: Variante Ak + C 

2.2.2 Anpassung / Schutz von Infrastrukturen 

Im Bereich zwischen Trasse SBB und der südwestlichen Ecke der Liegenschaft AMAG müssen 
sämtliche Werkleitungen umgelegt werden. Dies betrifft auf ca. 110m die Trinkwasserversor-
gung und im Bereich der Querung Moosrainweg sämtliche Werkleitungen, ausgenommen der 
Mischabwasserleitung (weist genügende Tiefe auf). Weiter ist, für eine optimale vertikale Lini-
enführung die Anpassung, respektive Erhöhung des Moosrainwegs im Bereich der Querung 
um ca. 0.80 �y 1.00 m empfehlenswert. Nördlich der Kantonsstrasse ist je nach gewählter Lini-
enführung eine Leitung der Swisscom zu verlegen. 

Var. C 

Var. Ak 

Parz. 988 

Bauparz. 2360 

AMAG  

Volvo  
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Da das Gerinne am höchsten Geländepunkt zu liegen kommt, müssen für bestehende und zu-
künftige Bauten (z.B. SVSA) entsprechende Schutzmassnahmen vorgesehen werden. Der Ob-
jektschutz in Richtung Osten (besiedeltes Gebiet) kann mit einem einfachen Damm sicherge-
stellt werden. Dieser hat mindestens die Kote der parallel verlaufenden Strasse aufzuweisen, so 
dass bei einem Überlastfall die Fliesswege in Richtung Westen erfolgen. 

2.2.3 Realisierbarkeit 

Die vorliegende Variante ist aus technischer Sicht mit verhältnismässig kleinem Aufwand zu re-
alisieren. Das offene Gerinne kann von bestehenden Strassen her gebaut werden, es sind keine 
zusätzlichen Baupisten notwendig. Vorgesehen sind zwei Querungsbauwerke, einerseits im Be-
reich Südwestecke AMAG, andererseits bei der Querung der Kantonsstrasse. 

�)�ß�U���G�L�H���5�H�D�O�L�V�L�H�U�X�Q�J���G�H�U���9�D�U�L�D�Q�W�H���&���L�V�W���G�D�P�L�W���]�X���U�H�F�K�Q�H�Q�����G�D�V�V���F�D�������t���������P�•���)�U�X�F�K�W�I�R�O�J�H�I�O�Ç�F�K�H�Q��

(FFF) beansprucht werden. Ebenso gross ist der Bedarf an Landerwerb. Zu prüfen ist bei einer 
Wahl dieser Variante auch die Bodenbeschaffenheit auf der Parzelle 988, welche im Altlasten-
kataster als Ablagerungsstandort verzeichnet ist. 
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2.3 Variante B  

2.3.1 Linienführung 

Die Variante B sieht vor, den Moosrainweg direkt nach dem Durchlass der SBB-Trasse zu que-
ren. Die erhöhte Lage der Strasse macht eine Querung ohne grössere Umgestaltungen des Ge-
ländes möglich. Weiter verläuft das Gerinne bis zur Querung der Kantonsstrasse westlich des 
Moosrainwegs auf der Parzelle 988. Durch eine vertikal möglichst parallele Linienführung zur 
Strasse, kann der Geländeeinschnitt relativ gering gehalten werden. Massnahmen zur Erhö-
hung der Strasse im Bereich Südwestecke der Liegenschaft AMAG sind dabei anzustreben. 
Diese Variante weist eine offene Strecke von ca. 300m aus. Bei der Querung der Kantonsstras-
se ist ein neuer Durchlass zu erstellen. 

 
Abbildung 5: Variante B 

2.3.2 Anpassung / Schutz von Infrastrukturen 

Im Bereich der Querung Moosrainweg am südlichen Rand der Parzelle 988 sind Werkleitungs-
umlegungen inkl. einer möglichen Tieferlegung der bestehenden Kanalisation notwendig.  

Nördlich der Kantonsstrasse ist je nach gewählter Linienführung eine Leitung der Swisscom zu 
verlegen. 

Da der Moosrainweg verlaufend vom Bahnübergang in Richtung AMAG als Geländehochpunkt 
schon im obersten Gerinnebereich gequert wird, sind nur örtliche Objektschutzmassnahmen 
direkt nach dem Durchlass der SBB-Trasse notwendig. 
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2.3.3 Realisierbarkeit 

Die Realisierbarkeit der Variante B ist aus technischer Sicht in etwa vergleichbar mit der Varian-
te Ak + C. Es wären sogar geringere Geländeeingriffe aufgrund der kleineren Objektschutz-
massnahmen notwendig. 

Diese Variante erfordert aber auf der gesamten Gerinnelänge die Beanspruchung von Frucht-
folgeflächen und Landerwerb. Es ist mit einem Bedarf von ca. ���t500 m² zu rechnen. Auf der 
gesamten Strecke liegt das Gerinne zudem auf der im Altlastenkataster als Ablagerungsstand-
ort aufgeführten Parzelle 988. Vorgängig sind bei der Wahl dieser Variante sicherlich zusätzli-
che Untersuchungen zur Bodenbeschaffenheit durchzuführen. 

Die Frage der Bewilligungsfähigkeit aufgrund des erhöhten Bedarfs an FFF ist zudem zu klären. 
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2.4 Variante E  

2.4.1 Linienführung 

Die Linienführung der Variante E verläuft ganzheitlich im Siedlungsgebiet, respektive innerhalb 
der ZPP 1. Nach dem Durchlass Trasse SBB führt das Gerinne entlang dem westlichen Rand der 
Bauparzelle des zukünftigen SVSA bis zur Nordwestecke. Anschliessend folgt das Gerinne dem 
heutigen Verlauf des eingedolten Bachs bis zur Parzellengrenze zwischen den bestehenden 
Liegenschaften AMAG und Volvo AG. Der heute als Retentionsbecken genutzte Raum zwi-
schen den beiden Liegenschaften soll zukünftig der Gewässerführung dienen. Am nördlichen 
Rand wird die Kantonsstrasse mit einem neuen Durchlass gequert. Die Gesamtausbaulänge 
dieser Variante beträgt ca. 360 m. Es sind mindestens zwei Durchlässe (Querung Moosrainweg 
und Kantonsstrasse) zu erstellen. Je nach Logistik- und Zufahrtsplanung des SVSA könnte es 
sogar notwendig werden, weitere Durchlassbauwerke zu erstellen. Ebenso müsste der Buech-
limattbach aufgrund des beschränkten Raumes zwischen den Liegenschaften AMAG und Vol-
vo wohl in einem technischen Bauwerk zwischen den Liegenschaften hindurch in Richtung 
Kantonsstrasse geführt werden. 

 
Abbildung 6: Variante E 

2.4.2 Anpassung / Schutz von Infrastrukturen 

Im gesamten Perimeter des geplanten Gerinnes sind Werkleitungen sowie teilweise die 
Schmutz- und Regenabwasseranlagen anzupassen respektive umzulegen. Zwischen den Lie-
genschaften AMAG und Volvo verläuft einerseits eine Leitung der Swisscom, welche umgelegt 

Var. E 
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Bauparz. 2360 

AMAG  

Volvo  
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werden müsste, andererseits muss für die heute bestehenden Retentionsanlagen eine neue Lö-
sung gefunden werden. Hier ist wohl eine unterirdische Retentionsanlage aufgrund der Platz-
verhältnisse die einzig gangbare Lösung. 

Gegenüber dem zukünftigen SVSA sowie zumindest auch gegenüber der Liegenschaft Volvo 
sind entsprechende Objektschutzmassnahmen vorzusehen. Der Schutz der AMAG wird auf-
grund der erhöhten Lage der Liegenschaft einfacher zu realisieren sein. 

2.4.3 Realisierbarkeit 

Aufgrund der Lage des Gerinnes innerhalb des bereits in der Ortsplanung berücksichtigten Be-
reichs (ZPP 1) kann davon ausgegangen werden, dass ein entsprechendes Bewilligungsverfah-
ren im Zusammenhang mit der Überbauungsordnung SVSA durchgeführt werden kann. 

Die technische Realisierbarkeit ist aufgrund der beengten Platzverhältnisse im Bereich AMAG / 
Volvo, den notwendigen Ersatzneubauten der Retentionsanlagen (Höhenverhältnisse) und dem 
Raumbedarf des Gewässers in einer nächsten Projektphase genauer zu prüfen. Aufgrund der 
diversen verschiedenen Einflüsse wie best. Schmutz- und Regenabwasserleitungen, Platzent-
wässerungen sowie den Retentionsanlagen benötigten einen erhöhten Abklärungsbedarf zur 
technischen Machbarkeit. 
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2.5 Anschlussmöglichkeiten  an Urtenenbach  

2.5.1 Linienführung 

Der Anschluss an den Urtenenbach nördlich der Kantonsstrasse ist über mehrere Varianten 
möglich. Die drei Varianten in durchgezogener Linie wurden auf ihre technische Machbarkeit 
(vertikale Linienführung) geprüft und sind realisierbar. Dies sowohl im jetzigen Projektschritt als 
Eindolung, als auch als definitive Variante mit offenem Gerinne. 

Variante vier (gestrichelt) ist im Hinblick auf einen eventuell zukünftigen Deponiestandort ge-
mäss Richtplan Abbau, Deponie und Transport (ADT) in Betracht zu ziehen, um einen An-
schluss in östlicher Richtung an die Urtenen zu erstellen. Die Machbarkeit ist zu gegebenem 
Zeitpunkt zu prüfen. 

 
Abbildung 7: Anschlussmöglichkeiten an Urtenenbach 

2.5.2 Realisierbarkeit und zusätzliche Massnahmen 

In der hier vorliegenden Machbarkeits- und Variantenstudie wurde die Machbarkeit im Hinblick 
auf die vertikale Linienführung geprüft. Gemäss Leitungskataster der Gemeinde München-
buchsee, kann die bestehende Infrastruktur (nördlich der Kantonsstrasse) bei einem HQ 100 
die anfallende Wassermenge mutmasslich nicht ableiten. Umfang (Perimeter) und Zeitpunkt, in 
welchem die Gesamthydraulik des Systems nördlich der Kantonsstrasse beurteilt werden muss, 
ist nach dem Variantenentscheid im nächsten Projektschritt mit den beteiligten Behördenstel-
len zu definieren. Möglicherweise könnte mit dem Durchlass unter der Kantonsstrasse bis zum 
definitiven Ausbau des Gerinnes auch ein Überlaufbauwerk erstellt und entsprechende Über-
flutungsflächen als provisorische Massnahme ausgeschieden werden. 
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Volvo  
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3 Kosten 

3.1 Allgemein  
Die im Kapitel 4, Variantenvergleich ersichtlichen Erstellungskosten sind als approximative 
Hochrechnung aller benötigten Kostenstellen zu verstehen um einen Vergleich zwischen den 
Varianten zu ermöglichen. Die Erstellung einer effektiven Grobkostenschätzung ist aufgrund 
der vielen Unbekannten (z.B. Altlastenstandort, Anforderungen, Verfahren, usw.) im jetzigen 
Projektschritt mit dem vorhandenen Wissensstand nicht seriös erarbeitbar. 

Das Nutzen- / Kostenverhältnis (Soll >= 1.0) konnte im Rahmen des Variantenstudiums auf-
grund der Termine nicht überprüft werden. Die heutigen Überflutungsflächen betreffen haupt-
sächlich das Trasse der SBB und das westlich angrenzende Kulturland (Parz. 988). Dabei wird 
heute davon ausgegangen, dass das SBB-Trasse westlich des SBB-Durchlasses hauptsächlich 
durch fehlenden Unterhalt und nicht optimale Gestaltung des Durchlasses, resp. Einlaufbau-
werk überflutet wird. Bei der Ausgestaltung der zukünftigen Lösung muss zwingend darauf 
�J�H�D�F�K�W�H�W���Z�H�U�G�H�Q�����G�D�V�V���G�X�U�F�K���G�L�H���Q�H�X�H���/�L�Q�L�H�Q�I�ß�K�U�X�Q�J���E�H�L���G�H�Q���H�Q�W�V�S�U�H�F�K�H�Q�G�H�Q���+�4�u�V���N�H�L�Q�H���Q�Hu-
en, zusätzlichen Gefährdungen generiert werden. 
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4 Variantenvergleich  

4.1 Zusammenfassender Variantenvergleich  
 Variante Ak + C Variante B Variante E 

Variantenbeschrieb Gerinneführung teils in 
Bauparz. teils in FFF 

Gerinneführung  
vollständig in FFF 

Gerinneführung im 
Siedlungsbereich 

Schutzziele / Robustheit 
System 0 + - 

Grundeigentum / Ak-
zeptanz + 0 - 

Bestehende Infrastruktur 
/ Technische Projektrisi-
ken 

0 + - 

Ökologie / Landschaft + + - 

Realisierungskosten + 0 - 

Gesamtbewertung + + - 

+ = positiv, 0 = neutral, - = negativ 

4.2 Fazit 
Die in den Kapiteln 2 und 3 beschriebenen Varianten wurden untereinander verglichen und 
bewertet. Die Auswertungstabelle liegt diesem Bericht als Anhang 2 bei. 

Der Variantenvergleich sieht die Varianten Ak + C sowie B als mögliche Ausführungsvarianten 
vor. Variante B ist aus wasserbaulicher Sicht (Schutzziele / Robustheit, Ökologie / Landschaft) 
optimaler. Die Variante Ak + C erweist sich dafür in den Themen Grundeigentum / Akzeptanz 
(weniger FFF, kleineres Risiko betr. Altlasten) als Favorit. Beide Varianten können mit ihren je-
weiligen Vor- und Nachteilen zur Weiterverfolgung empfohlen werden. 
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5 Anhänge  
- Anhang 1: Grundlagekarten 

- Anhang 2: Variantenübersicht A3 
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Anhang 1, Grundlage karten  

1 Gewässernetz 

 

Abbildung 1: Gewässernetz, Bezug 22.01.02018 

2 Ökomorphologie der Fliessgewässer  

 

Abbildung 2: Ökomorphologie der Fliessgewässer, Bezug 22.10.2018 
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3 Naturgefahrenkarte  

 

Abbildung 3: Ausschnitt Naturgefahrenkarte, Bezug 22.10.2018 

4 Gewässerschutzkarte  

 

Abbildung 4: Gewässerschutzkarte, Bezug 22.10.2018 
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5 Kataster der belasteten Standorte  

 

Abbildung 5: Auszug Kataster der belasteten Standorte, Bezug 22.10.2018 

6 Versickerungskarte  

 

Abbildung 6: Versickerungskarte, Bezug 22.10.2018 
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